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1. Einleitung 
«Lueg, Bro, alles voll Gummischrot!» lautet der Titel eines Ar/kels1 über die «St. Galler 
Osterkrawalle» aus dem Jahr 2021. Der Name ist Programm: Werden Gummigeschosse einge-
setzt, schaut die Schweiz hin. Kaum eine polizeiliche Medienmi+eilung über den Einsatz des 
polizeilichen Distanzmi+els wird nicht medial wiedergegeben, vermehrt werden die Berichte 
mit zugesendeten Filmaufnahmen und Augenzeugenberichten unterlegt. Gummigeschosse 
sind Teil einer poli/schen und gesellschaXlichen Deba+e, welche gerade in den letzten Jahren 
wieder vermehrt in den journalis/schen Fokus gerückt ist. Während in Bezug auf 
Polizeieinsätze, aber auch auf durch Gummigeschosse verursachte Verletzungen, mehrere 
umfangreiche Abhandlungen in verschiedenen Medien erschienen sind2, bleibt es im 
juris/schen SchriXtum nach wie vor sehr s/ll. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke mi+els 
einer juris/schen Analyse des Themenfelds Gummigeschosse verkleinern. 
Diese Arbeit befasst sich mit dem Gummigeschossgebrauch im polizeilichen Ordnungsdienst. 
Als Gummigeschosse definiert werden Muni/onsprojek/le, die durch einen entsprechenden 
Gummigeschosswerfer abgefeuert werden. In dieser Defini/on sind einerseits Einzelprojek/le 
(sog. Wuchtgeschosse), andererseits Streumuni/on (Gummischrot) enthalten. Der polizeiliche 
Ordnungsdienst bezeichnet dabei ein bes/mmtes sicherheitspolizeiliches Einsatzgebiet, 
nämlich die Begleitung von Grossveranstaltungen und Menschenansammlungen.3 
Um die Thema/k von Gummigeschosseinsätzen aus einer juris/schen Perspek/ve beurteilen 
zu können, bedarf es zunächst eines Überblicks über die bestehenden rechtlichen Grundlagen. 
Aus diesem Grund sollen in einem ersten Schri+ die einschlägigen Erlasse und Normen auf 
na/onaler sowie interna/onaler Ebene dargestellt und Ausführungen zu den einzelnen Nor-
men gemacht werden. Ziel des ersten Kapitels ist es demnach, die relevanten Regularien über-
sichtlich aufzuzeigen. 
Um die Rechtsanalysen mit der nö/gen Tiefe behandeln zu können, benö/gt es einen gewissen 
Kenntnisstand zur Situa/on in der Praxis. Als zweiter Schri+ folgt deswegen eine Darstellung 
der prak/schen Umsetzung in Verbindung mit den bestehenden wissenschaXlichen 
Erkenntnissen der Disziplinen Ballis/k sowie Ophthalmologie. In diesem Teil der Arbeit werden 
die in der Schweiz verwendeten Gummigeschosswerfer und deren Muni/onsarten4 
vorgestellt, der Zweck und die Häufigkeit der Verwendung umrissen sowie mögliche 
Verletzungsrisiken beleuchtet. Dieses zweite Kapitel bildet eine wich/ge Basis für die 
Beantwortung der danach folgenden juris/schen Fragestellungen. Mi+els Blick über die 
Landesgrenze werden zudem die (rechtlichen und tatsächlichen) Situa/onen in Frankreich und 

 
1 RIEDENER, S. 16. 
2 HÜRLIMANN/SCHÖNI; PAULS, S. 40. 
3 Vgl. Kap. 3. Die Verwendung von Gummigeschossen bei weiteren sicherheitspolizeilichen Einsätzen, bspw. der 
Gebrauch durch Interven1onseinheiten, wird nachfolgend nicht behandelt. Ebenfalls nicht Teil der Arbeit ist die 
Verwendung von Gummigeschossen durch private Sicherheitsdienstleister, welche bspw. für die Gewährleistung 
der Sicherheit innerhalb eines Fussballstadions zuständig sind. 
4 Einer der in der Schweiz verwendeten Gummigeschosswerfer wird hierzulande produziert und auch in diverse 
Staaten expor1ert. Diesbezüglich fällt der Werfer unter das Kriegsmaterialgesetz. Der Handel mit 
Gummigeschosswerfer und -muni1on sowie deren Einsatz in Kriegssitua1onen wird in dieser Arbeit jedoch nicht 
ver1e.. 
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Deutschland erläutert, welche unterschiedliche Ansätze zur Regulierung und zur Praxis-
umsetzung gewählt haben. Dieser Blick über die Grenzen soll helfen, die Thema/k breiter zu 
erfassen. 
Der inhaltliche Schwerpunkt der Arbeit bildet sodann die Behandlung von zwei juris/schen 
Fragestellungen: Zum einen soll die rechtliche Qualifika/on disku/ert werden. Das Ziel ist 
dabei die Erörterung der Frage, ob Gummigeschosse anhand der geltenden gesetzlichen 
Grundlagen als Schusswaffen oder als eigene Zwangsmi+elkategorie klassifiziert werden 
müssen. Zum anderen folgen im fünXen Kapitel ver/eXe Überlungen zur Verhältnismässigkeit 
bzw. zum verhältnismässigen Umgang. Entsprechend der Verhältnismässigkeitsprüfung wird 
den Fragen nachgegangen, ob der Einsatz von Gummigeschossen ein geeignetes polizeiliches 
Mi+el darstellt, erforderlich ist und auch zumutbar erscheint.5 Die Arbeit abschliessen werden 
entworfene Handlungsempfehlungen, welche die Ergebnisse einerseits zusammenfassen, die 
andererseits diese Ergebnisse auch konkret auf die Situa/on im polizeilichen Alltag adap/eren, 
sodass eine praxisnahe Umsetzung ermöglicht werden kann. 

2. Rechtliche Grundlagen 
Die folgende Darstellung beginnt mit einem Kapitel über interna/onale Abkommen, die für die 
Schweiz von Belang sind und inhaltlich auf das vorliegende Themenfeld abzielen. 
Anschliessend liegt der Fokus auf den schweizerischen Rechtsgrundlagen auf na/onaler, 
kantonaler und kommunaler Ebene sowie auf internen Richtlinien und Dienstanweisungen. 

2.1 Interna*onale Rechtsgrundlagen 
Auf völkerrechtlicher Ebene exis/eren diverse völkerrechtliche Verträge bzw. Abkommen, 
welche in Bezug auf den polizeilichen Gebrauch von Gummigeschossen von Relevanz sein 
können und deshalb eine genauere Analyse bedürfen. Eine umfassende Behandlung aller 
Abkommen und deren Inhalten würde jedoch bei der Beantwortung der Fragestellung eher 
verwirren als dienen, weshalb nachfolgend lediglich die wich/gsten einschlägigen Regularien 
skizziert werden. Neben den rechtlich bindenden Abkommen exis/eren auch mehrere Richtli-
nien und Empfehlungen, die keinen verpflichtenden Charakter besitzen, die aber für die Poli-
zeiarbeit und insbesondere für den polizeilichen Zwangsmi+eleinsatz von Belang sind. 

2.1.1 Hard Law 
Die völkerrechtlichen Menschenrechtskodifika/onen sind für das Polizeirecht generell von ent-
scheidender Massgeblichkeit.6 Einerseits die Europäische Menschenrechtskonven/on (EMRK), 
andererseits der Interna/onale Pakt über die bürgerlichen und poli/schen Rechte (UNO-Pakt 
II) dienen dem Schutz vor staatlichen Eingriffen und teilweise auch vor Beeinträch/gungen 
durch Dri+e. Die Grundrechts-Schutznormen beider Abkommen sind dabei direkt anwendbar 
und können von Einzelpersonen gerichtlich eingeklagt werden.7 

 
5 Weitere juris1sche, mit Gummigeschossen zusammenhängende Fragen, wie bspw. die Möglichkeiten des 
Rechtsschutzes für Betroffene von Verletzungen, müssen an dieser Stelle ebenfalls offenbleiben. 
6 MOHLER (2012), Rz. 63. 
7 MOHLER (2012), Rz. 63, 157. 
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Da Distanzmi+el im polizeilichen Ordnungsdienst im Rahmen von Veranstaltungen bzw. 
Versammlungen eingesetzt werden, sind insbesondere die jeweiligen Normen zum Schutz der 
Versammlungsfreiheit von Relevanz.  Art. 11 der EMRK sowie Art. 21 des UNO-Pakt II gewähren 
ein Recht auf eine friedliche Versammlung. Die Einschränkung der jeweiligen Rechte muss 
insgesamt verhältnismässig sein.8 
In einem über den polizeilichen Ordnungsdienst hinausgehenden Kontext können auch wei-
tere rechtlich bindende völkerrechtliche Abkommen einschlägig sein. Exemplarisch erwähnt 
sei hier der Vertrag über den Waffenhandel.9 

2.1.2 So- Law 
Empfehlungen und Richtlinien ohne rechtliche Bindung für die Staaten (sog. «SoX Law») be-
gründen zwar keine unmi+elbare Auswirkung auf die Grundlagen der Polizeiarbeit, sie werden 
jedoch von Gerichten in der Urteilsfindung als Massstab für polizeilich korrektes Vorgehen ver-
wendet.10 Für die polizeiliche Zwangsanwendung, insbesondere bezogen auf Distanzmi+el wie 
Gummigeschosse, exis/eren zwei relevante Resolu/onen der UNO-Generalversammlung: Ei-
nerseits enthält der Code of Conduct for Law Enforcement Officials Richtlinien zur generellen 
Polizeiarbeit, andererseits bestehen mit den Basic Principles on the Use of Force and Firearms 
by Law Enforcement Officials Grundlagen zur Anwendung von Zwang und Schusswaffen durch 
Polizeiangehörige. Beide Richtlinien sind genereller Natur, z.B. statuieren beide Publika/onen 
die Verhältnismässigkeit als Grundprinzip des polizeilichen Handelns.11 Publika/onen des 
Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Na/onen für Menschenrechte (OHCHR), die sich 
teilweise auf die genannten Dokumente der UNO-Generalversammlung stützen, sind spezifi-
scher und nehmen dabei auch konkret Bezug auf den Einsatz von Gummigeschossen im 
polizeilichen Ordnungsdienst. Das Resource book on the use of force and firearms in law 
enforcement, welches vom OHCHR in Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Na/onen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) erstellt wurde, behandelt detailliert die 
Anwendung von Zwang und insbesondere Schusswaffen durch Strafverfolgungsbeamte. 
Neben Empfehlungen zu bes/mmten Polizeisitua/onen, bspw. der Begleitung von Demonst-
ra/onen, exis/eren auch Kapitel zu diversen Distanzmi+eln.12 In diesem Zusammenhang 
werden verschiedene, teilweise auch konkrete Empfehlungen statuiert: Beispielsweise sollen 
Gummigeschosse nur zur Anwendung kommen, wenn die Kriterien für die Anwendung von 
tödlicher Gewalt (d.h. von Schusswaffen) gegeben sind.13 Zudem sollen Geschosse, welche 
mehrere Projek/le zur selben Zeit abfeuern, nicht eingesetzt werden dürfen, da eine Einzel-
person nicht genügend anvisiert werden kann, womit das Risiko für Verletzungen von Unbe-

 
8 PETERS/ALTWICKER, S. 31 f. 
9 In den Jahren 2014 bis 2019 wurden beispielsweise 40mm-Gummigeschoss-Werfer in insgesamt 25 Länder 
expor1ert, wobei diese Werfersysteme unter den Geltungsbereich des Kriegsmaterialgesetzes fallen, vgl. dazu 
den Vertrag über den Waffenhandel vom 2. April 2013, SR 0.518.61; Stellungnahme Bundesrat Interpella1on 
Fridez; Stellungnahme Bundesrat Interpella1on De la Reussile. 
10 Urteil des EGMR Şimşek und weitere gegen die Türkei vom 26. Juli 2005, Nr. 35072/97 und 37194/97, § 105; 
BGE 109 Ia 146 E. 4b; MOHLER (2012), Rz. 65, 157. 
11 Art. 3 Code of Conduct; Art. 5 Basic Principles. 
12 Resource Book Use of Force, S. 86 ff. und 105 ff. 
13 Resource Book Use of Force, S. 95. 
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teiligten zu gross ist.14 Neben dem Resource book, welches diverse Schwerpunkte der Gewalt- 
und Schusswaffenanwendung durch Polizeiangehörige enthält, befasst sich eine zweite 
Publika/on des OHCHR ausschliesslich mit der Anwendung von sog. weniger tödlichen Waffen. 
Die Guidance on less-lethal Weapons in Law Enforcement besteht zu einem Teil aus generellen 
Prinzipien, zu einem anderen aus konkreten Vorgaben in Bezug auf Einsatzmi+el oder  
-situa/onen. Sie ergänzt die zu Beginn dieses Kapitels erwähnten Publika/onen der UNO und 
soll eine menschenrechtskonforme Anwendung von weniger tödlichen Waffen im Polizeidienst 
ermöglichen.15 In Bezug auf Gummigeschosse werden mehrere Empfehlungen festgehalten: 
Zielpunkt soll jeweils der Unterleib oder die Beine einer Person sein, um Verletzungen im 
Brustbereich oder am Kopf zu vermeiden.16 Ausserdem sollen nur Projek/le verwendet 
werden, welche eine hohe Zielgenauigkeit besitzen. Der Leidaden statuiert diesbezüglich eine 
maximale Abweichung von zehn Zen/metern vom Zielpunkt als Obergrenze.17 Dem folgend 
wird ausgeführt, dass Werfersysteme, welche mit einer Muni/onsladung mehrere Projek/le 
abfeuern, ungenau sind und den Prinzipien der Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit 
grundsätzlich nicht genügen können.18 
Auf europäischer Ebene bestehen einerseits relevante Dokumente des Europarats, 
andererseits einschlägige Publika/onen der Organisa/on für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSCE). Die DeclaraVon on the Police ist eine Resolu/on der parlamentarischen 
Versammlung des Europarats und enthält verschiedene Grundsätze der Polizeiarbeit, wie 
bspw. das Verhältnismässigkeitsprinzip.19 Das Ministerkomitee, neben der parlamentarischen 
Versammlung das zweite Organ des Europarats, statuiert in einer Empfehlung mit dem Titel 
the European Code of Police Ethics diverse Leitplanken für die Polizeiarbeit. Unter anderem 
wird festgeschrieben, dass die für die Polizei relevanten RechtsvorschriXen der Öffentlichkeit 
zugänglich und hinreichend klar und präzise formuliert sein müssen.20 
Das Human Rights Handbook on Policing Assemblies der OSCE enthält umfassende 
Empfehlungen zur Planung, Durchführung und Aufarbeitung der polizeilichen Begleitung von 
Versammlungen. Unter anderem wird dabei auf die zur Verfügung stehenden Zwangsmi+el 
eingegangen, wobei in Bezug auf Gummigeschosse festgehalten wird, dass diese lediglich als 
letztes Mi+el vor einem (letalen) Schusswaffeneinsatz verwendet werden sollen.21  

2.2 Schweizerische Rechtsgrundlagen 
Nach diesem interna/onalen Überblick soll der Fokus ver/eX auf die Schweizerischen Rechts-
grundlagen gelegt werden. Obwohl in der Schweizerischen Bundesverfassung in keiner Norm 

 
14 “Weapons that fire mul9ple projec9les at the same 9me, or that otherwise cannot be targeted at a specific 
individual, should never be used due to the risk of injury to bystanders.”, Resource Book Use of Force, S. 94. 
15 Guidance less-lethal Weapons, S. IV. 
16 Guidance less-lethal Weapons, S. 35 f. 
17 Guidance less-lethal Weapons, S. 36. 
18 “Mul9ple projec9les fired at the same 9me are inaccurate and, in general, their use cannot comply with the 
principles of necessity and propor9onality.”, Guidance less-lethal Weapons, S. 36. Diese Forderung wird auch von 
Nichtregierungsorganisa1onen wie Amnesty Interna1onal geäussert, bspw. im erst kürzlich erschienen 
Posi1onspapier zum Thema Gummigeschosse, vgl. Amnesty KIP, S. 8. 
19 Europarat 1979, Ethics Nr. 4. 
20 Europarat 2001, II.4. 
21 Handbook Policing Assemblies, S. 80. 
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der Begriff «Polizei» explizit erwähnt ist, statuiert der Verfassungsvorbehalt von Art. 3 BV und 
die Bes/mmung zur Wahrung der inneren Sicherheit in Art. 57 BV die Polizeihoheit als 
grundsätzlich kantonale Kompetenz.22 Folglich stützen sich sicherheitspolizeiliche Aufgaben in 
der Regel auf die kantonale Polizeigesetzgebung. Im Gegensatz dazu findet bei kriminal-
polizeilichen Ermi+lungen, also bei der Au�lärung und Verfolgung von bereits begangenen 
StraXaten, zum überwiegenden Teil die StPO Geltung.23 Trotz dieser primären Zuständigkeit 
der Kantone bestehen auch auf Bundesebene mehrere Erlasse, die generell im Zusammen-
hang mit der Polizeiarbeit, aber auch spezifisch in Bezug auf den Einsatz von polizeilichen 
Zwangsmi+eln beachtet werden müssen. 

2.2.1 Na/onale Rechtsgrundlagen 
Neben der Kompetenzregelung in der BV werden auf Verfassungsstufe auch verschiedene 
Prinzipien und Grundsätze betreffend staatliches Handeln aufgestellt, welche bei der Aus-
übung der Polizeiarbeit beachtet werden müssen. Art. 5 BV zufolge muss jedes polizeiliche 
Handeln und somit auch der Einsatz von Gummigeschossen den Anforderungen an eine 
gesetzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse und die Wahrung der Verhältnismässigkeit 
genügen. Spezifisch für das Polizeirecht bestehen weitere besondere Grundsätze wie das aus 
dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz abgeleitete Störerprinzip.24 Die bereits auf 
interna/onaler Ebene verankerte Versammlungsfreiheit ist ebenfalls in der Verfassung 
verankert.25 In Bezug auf Verletzungen, welche durch polizeiliche Mi+el verursacht werden, ist 
zudem das Recht auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 10 Abs. 2 BV relevant. 
Auch im WG lassen sich für das Themengebiet einschlägige Normen finden. Obwohl das WG 
gemäss Art. 2 Abs. 1 WG für Angehörige der Polizeibehörden nicht gilt26, wird es gem. h.L. zur 
Defini/on von Gegenständen als Waffen in Bezug auf die polizeiliche Zwangsanwendung 
beigezogen.27 Art. 4 Abs. 1 lit. a WG definiert dabei Feuerwaffen28 als «Geräte, mit denen durch 
Treibladung Geschosse abgegeben werden können und die eine einzige Person tragen und 
bedienen kann […].» 
Auf na/onaler Ebene ist u.a. die Transportpolizei der SBB mit Gummigeschosswerfern ausge-
rüstet.29 Die Aufgaben und die Befugnisse der Transportpolizei sind im BGST geregelt, wobei 
in Bezug auf die polizeiliche Zwangsanwendung in Art. 4 Abs. 5 und 6 BGST auf das ZAG 

 
22 MOHLER (2012), Rz. 194 f.; TIEFENTHAL, S. 19 f.; BSK BV-DIGGELMANN/ALTWICKER, Art. 57 N 24. 
23 TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, § 53 Rz. 1466. 
24 Dem Störerprinzip nach hat sich polizeiliches Handeln gegen diejenigen Personen zu richten, die den 
polizeiwidrigen Zustand unmimelbar zu verantworten haben, vgl. dazu TSCHANNEN/MÜLLER/KERN § 56 Rz. 1565 ff.; 
TIEFENTHAL, S. 145, 161 ff. 
25 Art. 22 BV. 
26 Art. 2 Abs. 1 WG; Handkomm. WG-ASLANTIS, S. 6. 
27 Durch die Qualifika1on als Waffe gelten diese Hilfsmimel aufgrund ihrer möglichen Auswirkungen als gesondert 
betrachtetes und geregeltes Hilfsmimel der körperlichen Gewalt, TIEFENTHAL, S. 315. 
28 Gemäss einschlägiger Literatur handelt es sich bei dem Wort Feuerwaffe um eine untergeordnete Kategorie 
der Schusswaffen. Neben den Feuerwaffen gehören auch mechanische Schusswaffen, bspw. Katapulte, zum 
Überbegriff der Schusswaffen. In den deutschen Wörterbüchern werden die Begriffe synonym verwendet, vgl. 
bspw. Duden Schusswaffe. 
29 Neben der Transportpolizei besitzen auch Angehörige der Zollbehörden, der Armee sowie der Betriebswachen 
von Nuklearanlagen Gummigeschosswerfer. Da diese jedoch in aller Regel nicht im Ordnungsdienst zum Einsatz 
kommen, werden die dafür relevanten Gesetzesgrundlagen hier nicht näher beleuchtet, vgl. SCHÖNI. 
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verwiesen wird. Als polizeilicher Zwang gilt gemäss Art. 5 ZAG der gegen Personen gerichtete 
Einsatz von körperlicher Gewalt, Hilfsmi+eln oder Waffen. Eine polizeiliche Zwangsanwendung 
muss dabei den Umständen entsprechend angemessen sein und nach Möglichkeit 
angekündigt werden.30 Gemäss Art. 11 Abs. 1 ZAG ist der Einsatz von Waffen dabei nur als 
letztes Mi+el zulässig. Neben verschiedenen Grundsätzen zur Anwendung von Zwang enthält 
das Gesetz (und dessen Verordnung) eine Auflistung der erlaubten Hilfsmi+el und Waffen.31 
Zur Verwendung zugelassene Waffen sind gem. Art. 15 ZAG Schlag- und Abwehrstöcke, Reiz-
stoffe, Feuerwaffen sowie nicht tödlich wirkende Destabilisierungsgeräte, als erlaubte Hilfs-
mi+el nennt Art. 6 ZAV Fesselungsmi+el, Wasserwerfer, natürliche und synthe/sche Pfeffer-
präparate und Diensthunde. 
Im Gegensatz zur Zwangsanwendung durch die Transportpolizei kommt das ZAG bei einem 
Ordnungsdiensteinsatz der kantonalen Polizeikorps nicht zur Anwendung.32 Dafür sind die 
kantonalen Rechtsgrundlagen einschlägig. 

2.2.2 Kantonale Rechtsgrundlagen 
Das kantonale Polizeirecht besteht aus den jeweiligen Polizeigesetzen und -verordnungen und 
ist gemäss der verfassungsrechtlichen Kompetenzteilung die Grundlage für die polizeiliche 
Tä/gkeit.33 Das Handeln der Polizeibehörden wird dabei in allen Kantonen in separaten 
Gesetzen geregelt34, die sich aber teilweise stark ähneln. Nachfolgend sollen die kantonalen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die polizeiliche Zwangsanwendung umrissen 
werden. Falls auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe vorhanden, finden auch spezifische 
Regelungen zur Anwendung von Gummigeschossen sowie zum Einsatz von Schusswaffen 
Erwähnung. 
Der Einsatz von Gummigeschossen gilt im Allgemeinen als Form der unmi+elbaren Zwangs-
anwendung.35 Insgesamt 21 der kantonalen Polizeigesetze enthalten eine Grundsatznorm, 
welche den Einsatz von unmi+elbarem Zwang zur polizeilichen Aufgabenerfüllung erlaubt.36 
Von diesen Polizeigesetzen beinhalten – mit Ausnahme der Kantone Freiburg, St. Gallen, Tessin 
und Waadt – alle Grundsatznormen auch die Pflicht zur Androhung polizeilichen Zwangs, wenn 
dies den Umständen entsprechend möglich ist. Im Gegensatz dazu besitzen die Polizeigesetze 
der Kantone Appenzell Innerrhoden, Genf, Jura, Solothurn und Wallis keine entsprechende 
Grundlagennorm, sondern regeln lediglich Spezialkonstella/onen wie bspw. die Fesselung. 
In allen genannten Polizeigesetzen mit Grundsatznormen wird für Angehörige der Polizeikorps 
die Möglichkeit eingeräumt, Gegenstände zur Durchsetzung des Zwangs zu benützen. Je nach 
konkretem Gesetz werden diese «Hilfsmi+el, Einsatzmi+el oder Waffen» genannt, häufig auch 

 
30 Art. 9 Abs. 2 und 3 sowie Art. 10 ZAG. 
31 Art. 14 f. ZAG; Art. 6 ff. ZAV. 
32 Art. 2 Abs. 1 lit. b ZAG e contrario. 
33 MOHLER spricht dabei vom Rückgrat des Polizeirechts in der Schweiz, MOHLER (2012), S. 23. 
34 TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, § 56 Rz. 1542. 
35 TIEFENTHAL, S. 313 ff. 
36 § 44 PolG-AG; Art. 26 PolG-AR; Art. 132 PolG-BE; § 38 PolG-BL; § 46 PolG-BS; Art. 37 Abs. 1 PolG-FR; Art. 27 
PolG-GL; Art. 23 PolG-GR; § 20 PolG-LU; Art. 45 Abs. 1 LPol-NE; Art. 20 f. PolG-NW; Art. 31 f. PolG-OW; Art. 44 
PolG-SG; Art. 24 PolG-SH; § 20 PolG-SZ; §§ 18 f. PolG-TG; Art. 3 LPol-TI; Art. 35 PolG-UR; Art. 24 LPol-VD; §§ 33 f. 
PolG-ZG; §§ 13 f. PolG-ZH; vgl. TIEFENTHAL, S. 319 ff. 
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eine Kombina/on dieser Begriffe.37 Gummigeschosse werden lediglich in fünf Gesetzen 
erwähnt, nämlich in den Polizeigesetzen der Kantone Obwalden, Schwyz, Thurgau, Uri sowie 
Aargau, bei letzterem jedoch (noch) ohne inhaltliche Relevanz. In Art. 31 Abs. 2 PolG-OW ist 
der Einsatz von Gummischrot explizit erlaubt, § 18 Abs. 2 PolG-TG erwähnt unter anderem 
Wuchtgeschosse als zulässiges Einsatzmi+el.38 In den Polizeigesetzen der Kantone Schwyz und 
Uri ist die Verwendung von Gummigeschossen ebenfalls gesetzlich vorgesehen, im PolG-SZ 
beschränkt sich diese Norm auf den Einsatz im Ordnungsdienst.39 In der Polizeiverordnung des 
Kantons Schwyz (PolV-SZ) ist in § 47 Abs. 2 zudem festgelegt, dass Gummischrot nur auf 
Anordnung der zuständigen Einsatzleitung oder der verantwortlichen Vorgesetzten vor Ort 
eingesetzt werden darf.40 Eine Sonderrolle nimmt der Kanton Aargau ein: In § 46 Abs. 5 PolG-
AG wurde der Regierung delegiert, die Frage der Zulässigkeit des Einsatzes von Reizstoffen und 
Gummigeschossen zu regeln. Es scheint aber so, dass die Regierung diesem AuXrag nie gefolgt 
ist. So finden sich weder in der Polizeiverordnung noch in anderen Erlassen entsprechende 
Normen. 
Im Zusammenhang mit der Regelung von Gummigeschossen besitzt auch der Kanton Zürich 
einen gewissen Sonderstatuts. Mit der Verordnung über die polizeiliche Zwangsanwendung 
(PolZ-ZH) besteht ein gesonderter Erlass, welcher die Verwendung von Einsatzmi+eln regelt. 
§ 5 lit. c. PolZ-ZH erlaubt den Einsatz von Gummischrot explizit als Einsatzmi+el. Ausserdem 
wird in § 8 PolZ-ZH die Einhaltung der in den Instruk/onsunterlagen geforderten Mindest-
distanz festgelegt. Unabhängig vom verwendeten Hilfsmi+el oder von der verwendeten Waffe 
muss eine schriXliche Berichtersta+ung an das Kommando erfolgen, wenn eine durch polizei-
lichen Zwang verursachte Verletzung eingetreten oder wahrscheinlich ist.41 Das Polizeigesetz 
des Kantons Basel-Stadt enthält zwar keine Normen zum Einsatz von Gummigeschossen, die 
dazugehörige Polizeiverordnung hält aber in § 11 fest, dass Gummischrotgewehre nicht als 
Schusswaffen i.S.v. § 48 PolG-BS gelten würden.42 
Ohne Ausnahme haben alle Kantone den Schusswaffengebrauch als Spezialfall der polizei-
lichen Zwangsanwendung normiert, ausser im Kanton Neuenburg befinden sich diese Bes/m-

 
37 Beispielsweise spricht das PolG-BE von «geeignete[n] Einsatz- und HilfsmiMel[n]» (Art. 132 Abs. 1), das PolG-LU 
von «geeignete[n] HilfsmiMel[n]» (§ 20 Abs. 1) und das PolG-ZH von «geeignete[n] EinsatzmiMel[n] und Waffen» 
(§ 13 Abs. 1). 
38 Weshalb im PolG-TG lediglich von «Wuchtgeschossen» und im PolG-OW nur von «Gummischrot» die Rede ist, 
mag möglicherweise als redak1onelles Versehen zu werten sein. Es ist zu vermuten, dass in beiden Kantonen 
generell Gummigeschosse (und somit die beiden Muni1onsarten Wuchtgeschoss und Gummischrotgeschoss) 
erlaubt sein sollen. Nur so ist es zu erklären, dass die Botscha. zum PolG-TG davon spricht, dass zu Beginn auf 
eine Normierung von konkreten Einsatzmimeln wie Gummischrot verzichtet werden sollte, man aufgrund Kri1k 
während des Vernehmlassungsverfahrens nun aber doch die zulässigen Einsatzmimel in einem zusätzlichen 
Absatz festgelegt hat und dabei von den beiden Gummigeschossarten nur Wuchtgeschosse erwähnt, vgl. dazu 
Botscha. PolG-TG, S. 14. 
39 Art. 22 PolG-SZ; Art. 38 PolG-UR. 
40 Weshalb im PolG-SZ von Gummigeschossen, in der PolV-SZ jedoch von nur von Gummischrot die Rede ist, ist 
vermutlich den unterschiedlichen Entstehungsdaten geschuldet: Während § 47 PolV-SZ bereits seit 2000 gilt (und 
zu diesem Zeitpunkt noch keine polizeilich zugelassenen Wuchtgeschosse exis1erten), trat Art. 22 PolG-SZ erst 
2020 in Kra.. 
41 § 4 Abs. 1 PolZ-ZH. 
42 Vgl. dazu Kap. 4. 
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mungen allesamt in einem Gesetz im formellen Sinne.43 Auch inhaltlich sind die jeweiligen 
Normen deckungsgleich und bestehen aus vier Prinzipien: 

1. Schusswaffen dürfen nur als letztes Mi+el eingesetzt werden, und der Einsatz muss 
absolut notwendig sein; 

2. Der Schusswaffengebrauch muss verhältnismässig sein; 
3. Nach Möglichkeit soll der Täter lediglich flucht- bzw. angriffsunfähig gemacht werden; 
4. Wenn immer möglich, muss vor einem Schusswaffengebrauch gewarnt werden.44 

Im Kanton Zürich ist auch der Schusswaffengebrauch umfassender geregelt als in den übrigen 
Kantonen. Zum Beispiel fordert § 15 PolZ-ZH über jeden Schusswaffengebrauch einen schriX-
lichen Bericht zuhanden des zuständigen Kommandos sowie die Informa/on an die 
Strafverfolgungsbehörden, wenn Verletzungen oder Tötungen durch den Schusswaffeneinsatz 
vorliegen oder nicht ausgeschlossen werden können. 

2.2.3 Kommunale Rechtsgrundlagen 
In der Schweiz bestehen rund 300 Stadt- und Gemeindepolizeien45, darunter grössere Korps 
wie die Stadtpolizeien Zürich oder St. Gallen. Diese stützen sich allesamt auf kantonales Recht, 
sodass keine expliziten Rechtsgrundlagen auf kommunaler Ebene exis/eren.46 Im Zusammen-
hang mit dem Gebrauch von Gummigeschossen gab es auf kommunaler poli/scher Ebene 
mehrere Bestrebungen, den Einsatz des Distanzmi+els einzuschränken. In der Stadt Bern 
wurde im Jahr 2007 aufgrund einer Mo/on im Stadtparlament über ein Verbot von Gummi-
schrot abges/mmt, das jedoch mit 26 Ja- zu 33 Nein-S/mmen (bei zwei Enthaltungen) abge-
lehnt wurde.47 Im Herbst 2022 versuchte die Grüne Partei im Zürcher Gemeinderat während 
der Budgetdeba+e ebenfalls erfolglos, den Posten für die Anschaffung von Gummischrot-
Muni/on zu streichen.48 Im Moment laufen interne Untersuchungen im Sicherheits-
departement der Stadt Zürich, bei denen der zukünXige Einsatz von Gummigeschossen 
generell überprüX werden soll.49 Ein Entscheid zum Verzicht würde aber mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auf opera/ver Ebene umgesetzt und nicht gesetzlich verankert werden.50 
Je nach Konstella/on würden bei städ/schen Verboten auch Kompetenzfragen entstehen: In 
mehreren Kantonen, darunter Bern, Luzern und Zug, wurde die Stadtpolizei in die jeweilige 

 
43 § 46 PolG-AG; Art. 28 PolG-AR; Art. 19 PolG-AI; § 41 PolG-BL; § 48 PolG-BS; Art. 134 f. PolG-BE; Art. 37 Abs. 1 
und 2 PolG-FR; Art. 55 LPol-GE; Art. 29 PolG-GL; Art. 25 PolG-GR; Art. 83 LPol-JU; § 21 PolG-LU; Art. 23 PolG-NW; 
Art. 35 PolG-OW; Art. 45 f. PolG-SG; Art. 25 PolG-SH; § 39 PolG-SO; § 21 PolG-SZ; § 22 PolG-TG, Art. 4 LPol-TI; Art. 
37 PolG-UR; Art. 25 f. LPol-VD; Art. 26 PolG-VS; § 36 PolG-ZG; § 17 PolG-ZH; Im Kanton Neuenburg besteht ein 
separates Reglement auf Verordnungsstufe (Règlement sur l’usage des armes par la police, RSN 561.100); vgl. 
TIEFENTHAL, S. 319 ff. 
44 Diese Harmonisierung entstand nicht zufällig, die kantonale Gesetzgebung orien1erte sich vielmehr an einer 
Muster-Dienstanweisung der KKPKS (MDA-76); vgl. TIEFENTHAL, S. 357. 
45 TIEFENTHAL, S. 591. 
46 Anstelle vieler § 2 Abs. 1 PolG-ZH. Eine Ausnahme ist das Polizeigesetz der Stadt Chur vom 29. November 2020 
(411), das aber in Bezug auf die unmimelbare Zwangsanwendung vollumfänglich auf das PolG-GR verweist. 
47 Mo1on Zbinden. 
48 OLLER. 
49 OLLER. 
50 Analoge Handhabung wie in den meisten deutschen Bundesländern: Der Gummigeschosseinsatz ist nicht 
gesetzlich verboten, die Polizeiangehörigen werden aber nicht mit Gummigeschosswerfern ausgestamet, vgl. dazu 
Exkurs auf S. 16 ff. 
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Kantonspolizei überführt und bildet seither eine sog. Einheitspolizei. Inwiefern das Stadt-
parlament bzw. das Sicherheitsdepartement einer Stadt gegenüber der Kantonspolizei 
weisungsbefugt ist bzw. das Handeln der Korpsangehörigen auf Gemeindeebene einschränken 
darf, wäre in einem solchen Fall ver/eX zu klären.51 

2.2.4 Interne Richtlinien und Dienstanweisungen 
Neben den öffentlich zugänglichen Rechtsgrundlagen bestehen für die polizeiliche Praxis 
polizeiinterne Dokumente, welche unter anderem den Gebrauch von Einsatzmi+eln regeln. Sie 
beinhalten generell-abstrakte Handlungsanweisungen und gelten deshalb als verall-
gemeinerte Dienstbefehle. Die jeweiligen Dokumente wurden von den dafür zuständigen 
Stellen, i.d.R. den Kommandos der Polizeikorps, erlassen und werden als Verwaltungs-
verordnungen qualifiziert.52 Je nach Kanton lauten diese Dokumente z.B. Dienstanweisung, 
Dienstverordnung oder Dienstbefehl.53 In Bezug auf Gummigeschosse beinhalten diese 
Verwaltungsverordnungen Anweisungen an die Polizeiangehörigen im Ordnungsdiensteinsatz, 
unter welchen Umständen und auf welche Art und Weise Distanzmi+el eingesetzt werden 
sollen. Da eine Dienstanweisung somit lediglich das Innenrechtsverhältnis regelt und so nicht 
Rechtsquellencharakter besitzt, kommen Prinzipien des Rechtschutzes und Publika/on nicht 
zur Anwendung.54 Kantonale Öffentlichkeitsgesetze ermöglichen zwar teilweise, Einsicht in 
verwaltungsinterne Dokumente zu erlangen, mit Verweis auf die Geheimhaltung der 
polizeitak/schen Überlegungen werden entsprechende Gesuche jedoch grösstenteils 
abgelehnt. Aus diesem Grund können lediglich Dienstanweisungen des Kantons Zug sowie der 
Transportpolizei in die vorliegende Analyse einfliessen.55 
Beide eingesehenen Dienstanweisungen beinhalten Angaben zu Mindestdistanzen und Ziel-
punkten. Die formulierten Richtlinien stützen sich dabei häufig auf Angaben und 
Empfehlungen der Hersteller, auf eigene Erwägungen und auf wissenschaXliche Studien sowie 
Berichten von externen Sachverständigen.56 Die geforderte Mindestdistanz, welche bei 
Gummigeschossen eingehalten werden muss, beträgt je nach verwendetem Werfer und 
Muni/on fünf, zehn oder 20 Meter.57 Gemäss dem Dienstbefehl der Transportpolizei unter-
scheidet sich der Zielpunkt ebenfalls je nach verwendeter Muni/on (HüX- oder Oberschenkel-
bereich).58 In beiden internen Richtlinien ist zusätzlich die Einhaltung der Verhältnismässigkeit 
explizit erwähnt.59 Die Dienstanweisung der Kantonspolizei Zug enthält diesbezüglich eine auf-

 
51 Vgl. zur Organisa1onsstruktur der Polizeikorps und Kompetenzregelungen der Kantone und Gemeinden 
SCHEFFLER, S. 87 ff. 
52 TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, § 41 Rz. 1114 ff. 
53 Auch weitere Bezeichnungen wie Merkblam oder Richtlinie sind möglich, vgl. BGE 128 I 167 E. 4.3. 
54 Mimlerweile exis1eren jedoch etliche Lehrmeinungen, welche Verwaltungsverordnungen Rechts-
normcharakter ames1eren, vgl. TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, § 41 Rz. 1129. 
55 Die Dienstanweisung der Transportpolizei wurde bereits aufgrund eines Gesuches im Rahmen der 
journalis1schen Recherche von HÜRLIMANN/SCHÖNI veröffentlicht, die Dienstanweisung der Zuger Polizei wurde 
aufgrund eines Öffentlichkeitsgesuches zur Verfügung gestellt. 
56 SCHÖNI; TSCHANNEN. 
57 DV Zug, S. 7; DB TPO, S. 3; Bericht GPK, S. 144. Genaue Angaben über verwendete Werfersysteme und Muni1on 
sowie dazugehörige Mindestdistanzen folgen in Kap. 3.1, vgl. SCHÖNI. 
58 DB TPO, S. 3. 
59 DV Zug, S. 7; DB TPO, S. 3. 
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fallend umfassende Formulierung: Im Einzelfall muss begründet werden können, warum «[…] 
mildere Mi+el wie Argumenta/on, […] KörperkraX, […] Polizeimehrzweckstock oder Reizstoff 
nicht zum erforderlichen Ergebnis geführt hä+en.»60 Ausserdem darf erst geschossen werden, 
wenn der Einsatzleiter den Gummigeschosseinsatz befohlen oder delegiert hat.61 Analog der 
Regelung von Art. 8 Abs. 2 PolZ-ZH ist in der Dienstanweisung der Zuger Polizei festgehalten, 
dass die beschriebenen Mindestdistanzen in Fällen von Notwehr und Notstand unterschri+en 
werden dürfen.62 

2.3 Fazit zu den rechtlichen Grundlagen 
Erlasse mit inhaltlichem Bezug zu Gummigeschosseinsätzen finden sich auf interna/onaler, 
na/onaler und kantonaler Ebene, wobei bei der Gesetzgebung des Bundes und der Kantone 
die Regularien zudem auf mehreren Normstufen zu verorten sind. Während sich auf inter-
na/onaler Ebene die Rechtsgrundlagen des Hard Laws auf allgemeinem Niveau bewegen, 
exis/eren verschiedene Publika/onen des SoX Laws, welche sehr detailliert auf die polizeiliche 
Begleitung von Grossveranstaltungen und auf den Gebrauch von Gummigeschossen eingehen. 
Auf Bundesebene sind auf Verfassungsstufe diverse für die Polizeiarbeit relevante Grundsätze 
verankert. Die na/onalen Rechtsgrundlagen sind zudem für die Zwangsanwendung durch die 
Angehörigen der Transportpolizei relevant.  
Das Fundament für die unmi+elbare Zwangsanwendung durch die kantonalen und 
kommunalen Polizeikorps bilden sodann die Polizeigesetze und -verordnungen der Kantone. 
Während (fast) alle Kantone eine Grundsatzbes/mmung hinsichtlich der unmi+elbaren 
Zwangsanwendung und im Speziellen hinsichtlich des Schusswaffengebrauchs erliessen, 
zeigen sich bei der Regulierung von Gummigeschossen erhebliche Unterschiede. Die 
überwiegende Mehrheit der Kantone verfügt nicht über Rechtssätze, welche die 
Anwendungsvoraussetzungen, die Modalitäten oder die Konsequenzen eines 
Gummigeschosseinsatzes regeln würden. Die wenigen exis/erenden Normen haben primär 
die Funk/on, Gummigeschosse als Zwangsmi+el explizit zu erlauben. Lediglich in den 
Kantonen Schwyz und Zürich werden auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe Einschränkungen 
für deren Einsatz vorgenommen. Namentlich wird im Kanton Zürich die Einhaltung der 
Mindestdistanz (§ 8 PolZ-ZH) und im Kanton Schwyz die Anordnung des Mi+eleinsatzes durch 
die zuständige Einsatzleitung oder durch den verantwortlichen Vorgesetzten vor Ort (§ 47 Abs. 
2 PolV-SZ) gefordert. 
Die detailliertesten Regelungen in Bezug auf Gummigeschosseinsätze befinden sich in internen 
Richtlinien und Dienstbefehlen der Polizeikorps. In diesen Dokumenten werden konkrete 
Mindestdistanzen, Zielpunkte und Anwendungsvoraussetzungen geregelt. Da diese Richtlinien 
aber als Verwaltungsverordnungen gelten, stehen sie der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht zur 
Verfügung. Obwohl punktuell Inhalte aus Dienstbefehlen veröffentlicht werden, ist eine 
umfassende Analyse der exis/erenden Regularien deshalb nicht abschliessend möglich. 

 
60 DV Zug, S. 7. 
61 DV Zug, S. 7. 
62 DV Zug, S. 7. 
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3. Umsetzung in der Praxis 
Nachdem der rechtliche Rahmen abgesteckt wurde, folgt nun die Beleuchtung der Praxis. Für 
die Behandlung der Fragestellung nach einem verhältnismässigen Umgang mit Gummi-
geschossen ist es unabdingbar, der konkreten Umsetzung ein eigenes Kapitel zu widmen. 
Einführend werden deswegen die in der Schweiz verwendeten Werfersysteme bzw. 
Muni/onsarten erläutert, um danach den Fokus auf die vorhandenen wissenschaXlichen 
Erkenntnisse zu legen. 

3.1 Verwendete Werfersysteme und Muni*on 
Die kantonalen und kommunalen Polizeikorps der Schweiz nutzen zurzeit zwei verschiedene 
Werfersysteme. Während der Mehrzweckwerfer (MZW) aus einem umgebauten Karabiner63 
besteht und bereits seit rund 50 Jahren eingesetzt wird, ist der GL06 der Firma B&T aus Thun 
ein auf die Polizeiarbeit angepasster Granatwerfer und erst seit kurzem im Einsatz. 
Nachfolgend sollen die beiden Werfer und deren Muni/onsarten in Bezug auf die ballis/schen 
EigenschaXen im Kontext der prak/schen Anwendung dargestellt werden. 

3.1.1 Mehrzweckwerfer (MZW) 
Der Mehrzweckwerfer (MZW 73/91, früher TW 73, in der neusten Ausführung auch MZW 04) 
gehört im Ordnungsdienst von elf Kantonspolizeien sowie den drei grössten Stadtpolizeien zur 
Ausrüstung.64 Bei diesem Werfer handelt es sich um einen gekürzten Karabiner K31, welcher 
durch die Eidgenössische Waffenfabrik (W+F) hergestellt wurde.65 Verwendet wird der MZW 
mit einer Gummischrotladung der Firma Saltech, die 35 einzelne, prismenförmige Projek/le 
enthält, welche mit einer Plas/kfolie umwickelt sind. Beim Verlassen der Mündung löst sich 
die Folie der Schrotmuni/on, sodass sich die Projek/le voneinander lösen. Im Verlauf der Flug-
bahn trennen sich die einzelnen Projek/le trichterförmig auf, sodass die Streuung mit der 
Steigerung der Einsatzdistanz grösser wird. Gemäss SUTTER soll die Streuung nach fünf Meter 
Flugdistanz im Durchmesser einen Meter, nach zehn Meter Flugdistanz eineinhalb Meter und 
nach 20 Meter Flugdistanz zwei Meter betragen. An anderer Stelle ist von einem Streukreis-
durchmesser von zwei Metern bereits nach einer Flugdistanz von zehn Metern die Rede, in 
einem journalis/schen Ar/kel wiederum von vier Metern bei einer Einsatzdistanz von 20 
Metern.66 Auch zur Mündungsgeschwindigkeit bestehen z.T. widersprüchliche Angaben, 
welche sich nicht verifizieren liessen. Einerseits sprechen KNEUBUEHL sowie NAGY von Geschwin-
digkeiten von rund 70 m/s respek/ve 62.5 m/s, ein Bericht der GeschäXsprüfungskommission 
des Kantons Zürich sowie SUTTER nennen jedoch 180 m/s resp. 200 m/s. Eine Antwort des 
Zürcher Stadtrats auf eine Interpella/on statuiert schliesslich 56 m/s nach einer Flugdistanz 
von 10 Metern. Diese sehr unterschiedlichen Angaben hä+en massegeblichen Einfluss auf die 
damit verbundenen kine/schen Energien und folglich auch auf die Verletzungsgefahr.67 

 
63 Kurzläufiges Militärgewehr.  
64 Die Kantonspolizeien Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Genf, Glarus, Jura, 
St. Gallen, Tessin, Thurgau und Zürich sowie die Stadtpolizeien St. Gallen, Winterthur und Zürich sind bei 
Ordnungsdiensteinsätzen mit MZW 73/91 ausgerüstet, vgl. dazu SCHÖNI. 
65 WEISSWANGE, S. 59; NAGY. 
66 SUTTER, S. 965; Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch, S. 4; HÜRLIMANN/SCHÖNI. 
67 vgl. KNEUBUEHL, S. 269; NAGY; SUTTER, S. 965; Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch, S. 4; Bericht GPK, S. 179. 
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Gemäss den entsprechenden Dienstanweisungen darf der MZW nur bei einer Mindestdistanz 
von 20 Meter eingesetzt werden, da ansonsten Verletzungen durch den Aufprall auf dem 
Körper des Ziels drohen.68 Der MZW kann neben Gummischrotmuni/on auch mit einer 
Tränengasgranate geladen werden, welche in einem Bogenschuss abgefeuert wird.69 Der MZW 
war bis vor ein paar Jahren bei allen kantonalen Polizeikorps der Schweiz Teil der Ordnungs-
dienstausrüstung. Im Verlauf der letzten Jahre rüsteten aber immer mehr Polizeikorps auf ein 
neueres Produkt um, nämlich auf den GL06 der Firma B&T. 

3.1.2 B&T GL06 
Der GL06 der Thuner Waffenfirma B&T wurde im Jahr 2006 entwickelt und ist heute bei zwölf 
kantonalen Polizeikorps sowie der Transportpolizei im Einsatz.70 Der auf Polizeizwecke ange-
passte Granatwerfer hat im Vergleich zum MZW einen deutlich grösseren Anwendungsbereich 
und bietet einsatztechnisch einige Vorteile, der GL06 kann bspw. mit einer breiten Pale+e an 
Muni/on verwendet werden. Vom Hersteller werden sieben verschiedene Muni/onsarten 
angeboten: Neben Gummischrotmuni/on und verschiedenen Tränengasgranaten können mit 
dem Werfer von B&T auch Wuchtgeschosse abgefeuert werden.71 Im Gegensatz zur Streu-
muni/on wird bei einem Wuchtgeschoss ein Einzelgeschoss abgefeuert, welches sich nicht 
auXeilt und folglich nur ein Ziel treffen soll. Neben den von der Herstellerfirma selbst 
produzierten Muni/onsarten kann der Werfer auch mit Muni/on von Dri+herstellern benutzt 
werden. Nachfolgend werden die in der Schweiz gebräuchlichen Muni/onsarten und deren 
ballis/sches Verhalten kurz umschrieben. 
Am häufigsten wird der GL06 mit der Gummischrotmuni/on von B&T verwendet. Diese 
besteht im Gegensatz zur Schrotmuni/on von Saltech nicht aus zylinderförmigen Prismen, 
sondern aus 28 Kugeln. Im Grundsatz funk/onieren und verhalten sich diese ähnlich wie die 
Schrotmuni/on für den MZW, indem sie sich kurz nach Mündungsaustri+ aufstreuen. Die 
Gummikugeln von B&T haben eine Austri+sgeschwindigkeit von 88 m/s, nach einer Einsatz-
distanz von zehn Meter beträgt die Fluggeschwindigkeit noch 70 m/s.72 Die Streuung der 
Gummikugeln von B&T beträgt nach fünf Metern Flugdistanz im Durchmesser ungefähr 60 
Zen/meter, nach zehn Metern Flugdistanz eineinhalb Meter und nach 20 Metern drei Meter. 
Gemäss den Tests und den daraus resul/erenden Berechnungen von B&T streut die Gummi-
schrotmuni/on horizontal stärker als ver/kal, auf eine Einsatzdistanz von 20 Metern ergibt sich 
zum Beispiel eine horizontale Streuung von 3.27 Metern und eine ver/kale Streuung von 2.73 
Metern.73 Für den Einsatz der Gummischrotmuni/on von B&T ist eine Mindestdistanz von fünf 
Metern zur Zielperson einzuhalten.74 

 
68 Antwort Regierungsrat ZH Anfrage Gurny, S. 3; SCHÖNI; Bericht GPK, S. 144. 
69 KKPKS Zwischenbericht, S. 3. 
70 Die Kantonspolizeien Basel-Landscha., Bern, Freiburg, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, 
Waadt und Zug sind mit dem GL06 ausgerüstet. Die Kantonspolizei Basel-Stadt verwendet sowohl den 
MZW 73/91 als auch den GL06. Über die Ausrüstung der Kantonspolizeien Graubünden, Schavausen, Solothurn 
und Wallis sind keine Informa1onen verfügbar, vgl. dazu ausführlich SCHÖNI. 
71 HOCKE/WILHELMUS, S. 29. 
72 TSCHANNEN, S. 9, 13; Ein Bericht in einem Waffenmagazin enthält in Bezug auf die Gummischrotmuni1on von 
B&T eine leicht höhere Austrimsgeschwindigkeit (93 m/s), vgl. TOLVAJ, S. 11. 
73 TSCHANNEN, S. 13. 
74 DV Zug, S. 7; DB TPO, S. 3; SCHÖNI. 
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Die Kantonspolizei Bern benutzt als einziges Polizeikorps der Schweiz den GL06 mit Schrot-
muni/on eines Dri+anbieters. Die Muni/on von Saltech besteht aus 28 zylinderförmigen 
Prismen, welche sich ebenfalls nach Abschuss auffächern.75 Die Austri+sgeschwindigkeit 
beträgt lediglich 40 m/s, die einzuhaltende Mindestdistanz beläuX sich auf 10 Meter.76 Der 
Streukreis soll im Vergleich zum MZW deutlich kleiner sein, detaillierte Daten zum Streu-
verhalten sind jedoch keine verfüg- bzw. einsehbar.77 
Um eine andere Art von Muni/on handelt es sich bei den sogenannten Wuchtgeschossen. Im 
Vergleich zur Gummischrotmuni/on besteht das in der Schweiz eingesetzte Wuchtgeschoss 
SIR (Safe Impact Round) von B&T aus einem einzelnen Projek/l. Das zylinderförmige Geschoss 
hat einen Durchmesser von knapp vier Zen/metern und tri+ mit 85 m/s aus der Mündung, 
wobei auch über eine weite Einsatzdistanz die Fluggeschwindigkeit nur langsam abnimmt.78 
Unter Laborbedingungen beträgt die Abweichung bei einer Distanz von 30 Metern rund 3.5 
Zen/meter vom Zielpunkt, folglich kann mit einem solchen Einzelprojek/l im Vergleich zur 
Schrotmuni/on rela/v präzise geschossen werden.79 Aus diesem Grund werden bei 
Wuchtgeschossen nicht ganze Gruppen, sondern Einzelpersonen anvisiert, um bei diesen sog. 
Wirkungstreffer zu verursachen.80 Die Mindestdistanz beläuX sich dabei auf fünf Meter.81 

3.2 Häufigkeiten und Verwendungszweck 
Obwohl Gummigeschosse in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden können, beschränkt 
sich die vorliegende Arbeit auf den Gebrauch des Distanzmi+els während 
Ordnungsdiensteinsätzen. Der polizeiliche Ordnungsdienst ist für die Bewäl/gung von 
besonderen sicherheitspolizeilichen Aufgaben zuständig und wird in einer kantonalen 
Vereinbarung der Zentralschweizer Kantone als «die Gewährleistung und/oder die Wieder-
herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Menschenansammlungen […]»82 
umschrieben. Der polizeiliche Ordnungsdienst wird anlassbezogen, in der Praxis häufig 
aufgrund von Kundgebungen oder Sportveranstaltungen, aufgeboten.83 Auch op/sch grenzt 
sich der Ordnungsdienst von sons/gen sicherheitspolizeilichen Einsätzen ab, indem die im 
Einsatz stehenden KräXe zusätzlich mit Körperschutz, Helm und Schutzschilder ausgesta+et 
sind. Im Rahmen des Ordnungsdienstes wird neben weiteren Distanzmi+eln auch Gummi-
schrot verwendet. Der Gebrauch von Wuchtgeschossen anlässlich von Ordnungsdienst-
einsätzen ist, soweit ersichtlich, (noch) nicht so verbreitet wie der Einsatz von streuender 
Muni/on.84 

 
75 SCHÖNI. 
76 Antwort Regierungsrat BE Anfrage Rai, S. 1. 
77 Antwort Regierungsrat BE Anfrage Rai, S. 1. 
78 Bei einer Einsatzdistanz von 40 Metern fliegt das SIR immerhin noch mit 75 m/s, HOCKE/WILHELMUS, S. 31. 
79 HOCKE/WILHELMUS, S. 32 f. 
80 KKPKS Zwischenbericht, S. 3. 
81 DV Zug, S. 7; DB TPO, S. 3; SCHÖNI. 
82 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 1 Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Ordnungsdienst 
und Interven1on, BGS 511.114. 
83 So bspw. festgehalten auf der Informa1onsseite der Luzerner Polizei über den polizeilichen Ordnungsdienst, 
<hmps://polizei.lu.ch/organisa1on/Planung_und_Einsatz/Einsatzfuehrung/Ordnungsdienst> (aufgerufen am 
15.09.2023). 
84 HÜRLIMANN/SCHÖNI. 
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Über die Art und Häufigkeit der Verwendung von Gummigeschossen bei Ordnungsdienst-
einsätzen sowie über deren jeweiligen Grund für den Gebrauch besteht nur eine sehr lücken-
haXe Datenlage. Konkrete Zahlen sind nur aus einzelnen Kantonen und nur bezogen auf 
wenige Zeiträume vorhanden. Im Kanton Zürich wurden von 1980 bis 2000 bei 1086 Einsätzen 
im Ordnungsdienst 5698 Gummischrotpakete abgefeuert.85 Im Kanton Basel-Stadt werden die 
Einsätze von Gummigeschossen hingegen erst seit 2019 erfasst. Von Januar 2019 bis Ende 
2022 wurden durch die Kantonspolizei Basel-Stadt insgesamt 100 Gummischrotgeschosse ein-
gesetzt.86 Ob dies im Rahmen von Sportveranstaltungen, Kundgebungen oder sons/gen 
Menschenansammlungen geschah, ist aus den Daten nicht ersichtlich. Es gibt zudem mehrere 
Hinweise darauf, dass im Kanton Genf Gummigeschosse für eine gewisse Zeitperiode nach der 
Jahrtausendwende nicht mehr zum Einsatz kamen.87 Das Mo/v für solch einen Beschluss und 
weswegen dieser einige Zeit später wieder rückgängig gemacht wurde, konnte nicht eruiert 
werden. 
Das Bundesamt für Polizei fedpol betreibt das Repor/ngsystem «Gesamtschweizerisches 
Lagebild Sport», in welchem für alle Fussball- und Eishockeyspiele der zwei obersten 
Spielklassen sicherheitsbezogene Daten gesammelt werden. Das System wird von den 
involvierten Partnern (Polizei, Sportverbände und SBB) mit Informa/onen beliefert, unter 
anderem auch zum Einsatz von Zwangsmi+el.88 Je nach involvierter Anspruchsgruppe unter-
scheiden sich die Genauigkeit und der Detailgrad der Angaben jedoch so dras/sch, dass daraus 
abgeleitete Aussagen über die Häufigkeit von Gummigeschosseinsätzen nicht möglich sind.89  
Es exis/ert folglich kein na/onales Monitoring, das Ordnungsdiensteinsätze und insbesondere 
den Gebrauch von Gummigeschossen sammelt und auswertet. Es ist möglich, dass polizei-
intern eine Datensammlung in Bezug auf Zwangsmi+el wie Gummigeschosse exis/ert. Einen 
Hinweis darauf lässt sich zumindest in einer Dienstanweisung der Kantonspolizei Bern finden, 
in der nach jedem Mi+eleinsatz im Ordnungsdienst eine Meldung an den Fachbereich Personal 
und Einsätze (P+E) verlangt wird.90 Wie umfassend bzw. detailliert diese Meldung sein muss 
und ob diese in ein Datensystem einfliesst, ist jedoch nicht ersichtlich. Falls eine entsprechende 
Datensammlung exis/ert, ist sie zumindest der Öffentlichkeit nicht zugänglich. 

3.3 Verletzungen durch Gummigeschosse 
Die Datenlage in der Schweiz ist, wie bereits beim Verwendungsort und -zweck, auch in Bezug 
auf die durch Gummigeschosse eingetretenen Verletzungen auffällig dünn. AussagekräXige 
Zahlen bestehen ebenfalls nur mit zeitlichen und räumlichen Beschränkungen. In der 

 
85 Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch, S. 3. 
86 JECKER, S. 21. 
87 Dies besagt eine Publika1on von Amnesty Interna1onal aus dem Jahr 2007 sowie mehrere Medienberichte. Bei 
konkreter Nachfrage antwortete der Pressesprecher der Kantonspolizei Genf jedoch auch bei Zusendung der 
entsprechenden Quellen, dass eine solche Entscheidung nie stamgefunden habe; vgl. Amnesty Polizeibericht, S. 
65; LAFARGUE, S. 5; DUBY, S. 21. 
88 fedpol MM. 
89 Während bspw. bei der Bewertung des Spiels FC Luzern – BSC Young Boys vom 5. Februar 2023 konkret von 
«einmal Gummischrot gegen YB-Fans eingesetzt» gesprochen wird, ist bei der Bewertung des Spiels FC Luzern – 
Djurgårdens IF vom 3. August 2023 lediglich von «massivem Mimeleinsatz» die Rede, vgl. GSLS-Repor1ng der 
beiden Spiele (nicht öffentlich). 
90 KaPo BE DB, S. 16. 
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Zeitperiode von 1980 bis 2000 wurden bei der Stadtpolizei Zürich insgesamt 20 Schaden-
ersatzbegehren gestützt auf Verletzungen gestellt, die durch Gummischrot verursacht wurden. 
Davon betrafen zehn Fälle Verletzungen an einem Auge (je nach Einzelfall mit 30 bis 100 % 
Sehverlust), weitere neun sons/ge Verletzungen am Kopf.91 Eine Studie befasste sich mit 
Verletzungen im Kanton Zürich in den Jahren 2001 und 2002.92 Untersucht wurden fünf 
Augenverletzungen, welche jeweils durch Gummischrotprojek/le des MZW 73/91 verursacht 
wurden. Gemäss Angaben der Betroffenen beschrieben sich drei der fünf Verletzten dabei als 
unbeteiligte Personen, die zufälligerweise vom Gummigeschoss getroffen wurden.93 Eine 
weitere ophthalmologische, d.h. augenmedizinische Publika/on sammelte 29 durch Gummi-
schrot hervorgerufene Augenverletzungen, die zwischen 1980 und 2023 verzeichnet und der 
Öffentlichkeit bekannt wurden.94 Die Online-Zeitung Republik beleuchtete ver/eX zehn 
Verletzungen, die in der Deutschschweiz zwischen 2013 und 2022 durch Gummigeschosse 
verursacht wurden.95 Während neun Verletzungen, welche durch Schrotmuni/on zugefügt 
wurden, allesamt die Augen tangierten, betraf die durch den Gebrauch eines Wucht-
geschosses verursachte Verletzung den Genitalbereich.96 Im Jahr 2023 ereigneten sich 
mindestens sieben Augen- und Gesichtsverletzungen durch den Gebrauch von Gummi-
geschossen.97 Der jüngste bekannte Augentreffer ereignete sich am 3. August 2023, als in 
Luzern nach einem Spiel gegen den schwedischen Fussballclub Djurgårdens IF Gummischrot 
eingesetzt wurde und ein Projek/l das linke Auge eines Luzerner Fans traf, der darau�in auf 
dem betroffenen Auge erblindete.98  
Die erwähnten Gummigeschosse wurden so entwickelt, dass bei korrekter Anwendung die 
ballis/schen Grenzwerte für ein Eindringen in den Körper unterschri+en werden. Bei einem 
Körpertreffer verursachen sie Verletzungen wie Hämatome, die i.d.R. nach ein paar Tagen aber 
selbständig ausheilen.99 Die (vergleichsweise häufigen) Meldungen von Augenverletzungen 
sind aus ballis/scher und medizinischer Sicht jedoch nicht zufällig: Eine Sehbehinderung bis 
hin zur Erblindung kann bereits durch eine Prellung verursacht werden, ein Eindringen in das 
Gewebe ist dafür nicht erforderlich.100 In der Konsequenz bedeutet dies, dass 
Gummigeschosse auch bei Einhaltung aller Grenzwerte bleibende Schäden verursachen 
können, wenn ein Auge getroffen und eine Prellung verursacht wird. So beschreibt auch der 
interne Qualitätsreport von B&T Augenverletzungen (sowie Brustkorbverletzungen) als 
mögliche Gesundheitsrisiken durch Gummischrotmuni/on.101 

 
91 Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch 2001, S. 5. 
92 SUTTER. 
93 SUTTER, S. 964.  
94 FIERZ. 
95 HÜRLIMANN/SCHÖNI. 
96 HÜRLIMANN/SCHÖNI. 
97 Im Februar 2023 erlim ein Eishockeyfan eine Augenverletzung durch ein Gummigeschoss der Kantonspolizei 
Bern; In Zürich traf anlässlich der 1. Mai-Kundgebung ein Gummischrotprojek1l einen Demonstranten im Auge; 
Im Mai 2023 verletzten sich insgesamt vier Fans des FC St. Gallen aufgrund eines Gummischroteinsatzes an den 
Augen, SCHÄREN, S. 6; BOLLIGER/FETZER/BRITSKO, S. 17; GLAUS, S. 19; Für die siebte Verletzung vgl. Fn. 98. 
98 DITTLI, Chronologie; DITTLI, Gummischrot. 
99 HOCKE/WILHELMUS, S. 32. 
100 FIERZ, S. 164. 
101 TSCHANNEN, S. 3. 
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Gemäss einem Gutachten des Ins/tuts für Rechtsmedizin der Universität Bern bestehen bei 
der Verwendung von Wuchtgeschossen zusätzliche Risiken. Durch die (im Vergleich zu 
Schrotmuni/on) höhere Energie des einzelnen Projek/ls sind bspw. bei einer Einsatzdistanz 
von 30 Meter auch Frakturen des Gesichtsschädels, Brustbeinbrüche und Leberrisse 
möglich.102 

Exkurs: Blick nach Deutschland und Frankreich 
Bei einem Blick über die Grenzen fällt auf, dass sehr unterschiedliche Handhabungen im 
Umgang mit Gummigeschossen exis/eren: Diverse westeuropäische Länder, darunter Irland, 
Italien und Österreich sowie die skandinavischen Staaten, verwenden keine Gummigeschosse 
im Ordnungsdienst.103 Andere Länder setzen vereinzelt (bspw. Slowenien104) oder regelmässig 
(bspw. Spanien105) Gummigeschosse ein. Nachfolgend wird als Exkurs die gesetzliche Situa/on 
sowie die Praxis in Frankreich und in Deutschland grob umschrieben.106 

Im zentralis/sch organisierten Frankreich exis/eren die für die Polizeiarbeit relevanten 
gesetzlichen Grundlagen auf na/onaler Ebene. Die Kompetenzen der französischen Polizei und 
die Einschränkungen deren Handelns sind dabei im Gesetz über die innere Sicherheit (code de 
la securité intérieure, FR-CSI) festgehalten. Für polizeiliche Ordnungsdiensteinsätze bestehen 
diverse einschlägige Normen, bspw. über die für die Polizei erlaubten Waffen oder über das 
Vorgehen zur Auflösung einer Menschenmenge.107 Gemäss Art. L. 211-9 FR-CSI darf eine 
Menschenansammlung, nachdem zwei Aufforderungen zur Zerstreuung der anwesenden 
Personen erfolglos verlaufen sind, mi+els Zwang durch die Polizei aufgelöst werden. Neben 
körperlicher Gewalt dürfen die Polizeiangehörigen ebenfalls auf sog. moyens intermédiaires, 
namentlich auf Schlagstöcke, Wasserwerfer oder Reizgas zurückgreifen. Gummi-
geschosswerfer (lanceur de balles de défense, LBD) gehören jedoch explizit nicht zu den 
erlaubten Hilfsmi+eln, sodass Gummigeschosse nur zum Einsatz kommen dürfen, wenn 
Polizeiangehörige selbst angegriffen werden oder wenn sie das von ihnen kontrollierte Gebiet 
nicht anders verteidigen können.108 Die Eingriffsintensität der Gummigeschosswerfer wird in 
Frankreich mit der eines Destabilisierungsgerät (umgangssprachlich TASER) gleichgestellt.109 
Die in Frankreich verwendeten Gummigeschosswerfer werden aber nicht wie letale Schuss-
waffen behandelt, es kommen also andere Anforderungen an deren Gebrauch zur An-

 
102 Das Gutachten der Universität Bern aus dem Jahr 2008 ist unveröffentlicht, jedoch hamen mehrere 
journalis1sche Medien Einsicht in den Bericht, vgl. HÜRLIMANN/SCHÖNI; MACKENZIE. 
103 Bundestag, S. 5; TIBERIO. 
104 TEPINA/ FAZLIĆ. 
105 SÁNCHEZ/CASTRO. 
106 Diese beiden Länder wurden aufgrund der geographischen und gesellscha.lichen Nähe, der ähnlichen 
Grunddisposi1on bei Ordnungsdiensteinsätzen anlässlich von Demonstra1onen und Fussballspielen sowie der 
unterschiedlichen gesetzlichen Regelung und prak1schen Umsetzung von Gummigeschossen ausgewählt. 
107 Die zugelassenen Waffen werden bspw. in den Ar1keln R. 211-11, R. 211.16 und D. 211-17 FR-CSI mit 
entsprechenden Verweisen abschliessend aufgelistet, vgl. Antwort Anfrage Schillinger. 
108 «Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un aMroupement peuvent faire 
directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre 
autrement le terrain qu'ils occupent.», Art. L. 211-9 Abs. 6 FR-CSI, vgl. Antwort Anfrage Schillinger. 
109 Bundestag, S. 8. 
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wendung. Die konkreten Anweisungen zur Verwendung der Werfer sind in weiteren, teilweise 
internen Dokumenten geregelt.110  
Die französische Na/onalpolizei setzt seit Jahrzehnten Gummigeschosswerfer ein, seit einiger 
Zeit auch das Modell GL06 von B&T. Verwendet wird dafür aber keine Streumuni/on, sondern 
ausschliesslich Wuchtgeschosse, welche aber nicht von B&T, sondern von einem Dri+anbieter 
stammen. Der Gummigeschosseinsatz in Frankreich wird häufig disku/ert, nicht zuletzt auf-
grund von diversen schweren Verletzungen und Todesfällen. Allein bei den Protesten des 
Mouvement des Gilet Jaunes im Winter 2018/2019 verloren mindestens 18 Personen ein Auge, 
im Juli 2023 erli+ ein 27-Jähriger in Marseille tödliche Verletzungen im Brustbereich, die durch 
ein Gummigeschoss verursacht wurden.111 

Ähnlich dem föderalis/schen System der Schweiz ist auch in Deutschland die Polizeiarbeit 
grundsätzlich Sache der Bundesländer. Es exis/eren aber auch auf Bundesebene diverse 
relevante Erlasse für den polizeilichen Ordnungsdienst.112 Gummigeschosse werden dabei 
weder auf Bundes- noch auf Länderebene in den gesetzlichen Regelungen ausdrücklich als 
zugelassenes Zwangsmi+el erwähnt.113 Nach der herrschenden Lehre in Deutschland wird der 
Einsatz von Gummigeschossen als Schusswaffengebrauch angesehen, wenn die Muni/on 
mithilfe von Schusswaffen verschossen wird.114 Folglich gelten die Voraussetzungen für einen 
(letalen) Schusswaffeneinsatz auch für den Gebrauch von Gummigeschossen. Je nach 
anwendender Behörde und relevanter Gesetzesgrundlage können sich die Bedingungen für 
den Einsatz von Gummimuni/on aber unterscheiden.  
In der deutschen Praxis kommen Gummigeschosse nur selten zum Einsatz. Lediglich in den 
Bundesländern Sachsen und Hessen gehören Waffensysteme, mit denen Gummiprojek/le 
verschossen werden können, zur Ausrüstung der Polizei. In anderen Ländern sowie auf 
Bundesebene verzichtet die Polizei auf Gummigeschosse.115 Zwar verfügt bspw. die Polizei 
Hamburg über entsprechende Werfer, diese sind jedoch eingelagert und Muni/on ist keine 
vorhanden.116 Auch in den beiden Bundesländern, die Gummigeschosse polizeilich einsetzen, 
sind die Dimensionen anders als in vielen westeuropäischen Ländern: In Hessen verfügen nur 
Spezialkommandos über Gummimuni/on, im regulären Ordnungsdienst kommen diese nicht 
zum Einsatz. In Sachsen ist der Gebrauch von Gummigeschossen grundsätzlich bei allen Ein-
heiten möglich, allerdings besitzt die sächsische Polizei lediglich 74 einsatzfähige Geschosse.117 
In den übrigen Bundesländern sind Gummigeschosse nicht verboten, sie gehören aber nicht 
zur Ausrüstung der Polizei. Auf die Frage nach den Gründen für diese Entscheidung antworten 
die jeweiligen Innenministerien der Bundesländer unterschiedlich: Argumen/ert wird mit 
Ungenauigkeiten bei der Schussabgabe aufgrund der Streuwirkung (Bayrisches Staats-

 
110 Antwort Anfrage Schillinger. 
111 BALMER, S. 7; KRAMPER.  
112 Art. 70 Abs. 1 DE-GG; RACHOR/ROGGAN, C Rz. 42; Auf Bundesebene regelt bspw. das DE-UZwG die 
Zwangsanwendung durch die Bundespolizei. 
113 Bundestag, S. 8. 
114 Bundestag, S. 9; RUTHIG, UZwG § 2 Rz. 11. 
115 Bundestag, S. 3 f. 
116 Antwort Senat Anfrage Schneider, S. 2. 
117 Bundestag, S. 3 f. 
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ministerium des Innern), fehlenden einsatztechnischen Mehrwert in Rela/on zu den 
entgegenstehenden rechtlichen und medizinischen Rahmenbedingungen (Innenministerium 
Baden-Wür+emberg) oder Untauglichkeit in Bezug auf die angewandte Polizeitak/k (Nieder-
sächsisches Ministerium für Inneres und Sport).118 
Ein Novum bildeten die Ereignisse des 7. Juli 2017, an dem anlässlich der Proteste rund um 
den G20-Gipfel erstmals Gummigeschosse, in diesem Fall durch das Spezialeinsatzkommando 
Sachsen, abgefeuert wurden.119 Während sich die GewerkschaX der Polizei (GdP) gegen eine 
Anwendung von Gummigeschossen im Polizeidienst ausspricht, fordert die Deutsche Polizei-
gewerkschaX (DPolG) schon seit Jahren eine entsprechende Ausrüstung für den Ordnungs-
diensteinsatz.120 

4. Rechtliche QualifikaEon von Gummigeschossen 

4.1 Unklare Gesetzeslage 
Nach der Darlegung der relevanten rechtlichen Grundlagen sowie der prak/schen Umsetzung 
wird nachfolgend die rechtliche Qualifika/on von Gummigeschossen disku/ert. 
Wie bereits oben ausgeführt, enthält die überwiegende Mehrheit der kantonalen Polizei-
gesetze sowie das ZAG eine Norm, welche die Anwendung von polizeilichem Zwang grund-
sätzlich zulässt und den Einsatz von Einsatzmi+eln, Hilfsmi+eln oder Waffen erlaubt. Alle 
kantonalen Polizeigesetze sowie das ZAG beinhalten Normen zum Schusswaffengebrauch, d.h. 
Bes/mmungen, die die (im Vergleich zur übrigen Zwangsanwendung erhöhten) Voraus-
setzungen und die Konsequenzen des Gebrauchs einer Schusswaffe regeln.121 
Dass der Einsatz von Gummigeschossen als die unmi+elbare Anwendung von Zwang 
angesehen werden muss, gilt als unbestri+en.122 Zu untersuchen ist jedoch, ob der Einsatz von 
Gummigeschossen in den einzelnen Kantonen sowie auf Bundesebene lediglich auf die Grund-
normen der polizeilichen Zwangsanwendung, oder zusätzlich auch auf die speziellen Normen 
des Schusswaffengebrauchs gestützt werden muss. 

4.2 Rechtliche Qualifika*on i.e.S. 
Um die Frage nach der Anwendbarkeit der erwähnten Normen zu klären, muss konsequenter-
weise zuerst eruiert werden, in welche Kategorie von Zwangsmi+eln ein Gummigeschoss-
werfer eingeordnet werden kann. Denkbar wäre einerseits, dass dieser eine eigenständige 
Kategorie einer Waffe bzw. eines Hilfs- oder Einsatzmi+els bildet. Andererseits gibt es die 
Möglichkeit, dass ein Gummigeschoss lediglich eine Unterkategorie von Waffenmuni/on 
darstellt, sodass ein Gummigeschosswerfer konsequenterweise als Feuer- bzw. Schusswaffe 
betrachtet werden muss. 
Der hierzulande schon seit Jahrzehnten eingesetzte Mehrzweckwerfer 73/91 (MZW) sowie der 
modernere GL06 haben beide einen militärischen Hintergrund. Der MZW basiert auf einem 

 
118 SCHOLZEN. 
119 Insgesamt 15 Gummigeschosse, abgefeuert aus zwei Waffen, vgl. Antwort Senat Anfrage Schneider, S. 1. 
120 CAPODICI. 
121 Vgl. Kap. 2.2. 
122 Vgl. Fn. 35. 
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abgesägten Karabiner K31, welcher von 1933 bis 1958 die persönliche Waffe eines Soldaten 
der Schweizer Armee war.123 Der vom Waffenhersteller B&T produzierte GL06 ist ein Granat-
werfer, mit dem auch militärisch genutzte letale Spli+er-Spreng-Geschosse abgefeuert werden 
können.124 Art. 4 Abs. 1 lit. a WG definiert Feuerwaffen dabei als «Geräte, mit denen durch 
Treibladung Geschosse abgegeben werden können und die eine einzige Person tragen und 
bedienen kann […]». Bei beiden erwähnten Werfersystemen werden die Gummigeschosse 
durch eine Treibladung bzw. einer Treibpatrone abgefeuert.125 Da beide Werfer ein Geschoss 
abfeuern und von einer einzelnen Person getragen und bedient werden können, sind alle 
Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 1 lit. a WG erfüllt, sodass sowohl der MZW als auch der GL06 
als Feuerwaffe i.S.d. Waffengesetzes klassifiziert werden müssen.  
Auf Bundesebene zeigt sich diese Situa/on auch im ZAG bzw. in der ZAV. Art. 15 Abs. 1 lit. c 
ZAG erlaubt den Einsatz von Feuerwaffen, Art. 10 Abs. 1 ZAV konkre/siert dies und bezeichnet 
unter anderem Mehrzweckwerfer und Mehrzweckgewehre als zulässige Waffen zur Zwangs-
anwendung. Mehrzweckwerfer sind gemäss den Erläuterungen zum Entwurf der ZAV Waffen, 
die mit verschiedenen Muni/onsarten, bspw. Gummischrot oder Tränengaspatronen, benutzt 
werden können.126 Weiter wird erwähnt, dass die durch die Polizei verwendeten Gummi-
schrotgeschosse als Hilfsmuni/on i.S.v. Art. 12 Abs. 1 lit. c ZAV klassifiziert werden. Als 
Konsequenz muss der Einsatz von Gummigeschossen als Gebrauch einer Feuerwaffe i.S.v. Art. 
10 ZAG gewertet werden. Auf Bundesebene erscheint die Gesetzeslage dahingehend klar, dass 
Gummigeschosse lediglich eine Spezialart von Muni/on darstellen und deren Einsatz als 
Feuerwaffengebrauch klassifiziert werden muss. Demzufolge müssen auch die erhöhten 
Anforderungen von Art. 11 Abs. 2 ZAG gelten: Gummigeschosse dürfen nur eingesetzt werden, 
wenn eine Person eine schwere StraXat begangen hat bzw. der Verdacht auf die Begehung 
einer schweren StraXat besteht. Ausserdem dürfen sie nur gebraucht werden, um diese 
Personen festzunehmen bzw. diese an der Flucht zu hindern.  
Eine andere rechtliche Einordnung findet sich in den Polizeigesetzen der Kantone Obwalden, 
Schwyz, Thurgau und Uri. Wie bereits in Kap. 2.2.2 ausgeführt, erwähnen das PolG-SZ sowie 
das PolG-UR «Gummigeschosse», das PolG-OW «Gummischrot» sowie das PolG-TG «Wucht-
geschosse» als eigenständige Einsatzmi+el. Auch in den dazugehörigen BotschaXen wird 
zwischen Gummigeschossen und Schusswaffen unterschieden.127 Aus den BotschaXen zu den 
genannten Polizeigesetzen wird ebenfalls deutlich, dass sich die Normen zum Schuss-
waffengebrauch lediglich auf die letalen Schusswaffen beziehen sollen.128 In den erwähnten 
vier Kantonen ist folglich davon auszugehen, dass Gummigeschosse als eigenständige Zwangs-
mi+elkategorie gelten und demnach die Bes/mmungen des Schusswaffengebrauchs nicht zur 
Anwendung kommen. 
In eine ähnliche Richtung wie in den Kantonen Obwalden und Thurgau bewegt sich die 
Regelung im Kanton Zürich. Auf genaue Angaben im Polizeigesetz zu den konkreten Einsatz-

 
123 GRENACHER, S. 568. 
124 HOCKE/WILHELMUS, S. 30.  
125 HOCKE/WILHELMUS, S. 31. 
126 Erläuterungen ZAV, S. 7. 
127 Botscha. PolG-OW, S. 29; Bericht PolG-SZ, S. 13; Botscha. PolG-TG, S. 14; Bericht PolG-UR, S. 19 f. 
128 Botscha. PolG-OW, S. 30 f.; Bericht PolG-SZ, S. 13; Botscha. PolG-TG, S. 15 f.; Bericht PolG-UR, S. 19 f. 
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mi+eln wurde zwar absichtlich verzichtet, um der Entwicklung der Technik Rechnung zu 
tragen129, auf Verordnungsstufe besteht jedoch eine entsprechende Regelung: Gemäss § 5 
Abs. 1 lit. c PolZ-ZH ist der Einsatz von Gummischrot als zulässiges Einsatzmi+el explizit 
erwähnt und gesta+et, womit eine klare Trennung zwischen (letalen) Schusswaffen einerseits 
und Gummischrot andererseits vorgenommen wird. Wie bei den bereits behandelten Polizei-
gesetzen gilt für den Kanton Zürich, dass die Normen des Schusswaffengebrauchs nicht für den 
Einsatz von Gummigeschossen anwendbar sind, da mit § 5 und 8 PolZ-ZH explizite 
Bes/mmungen für den Gummigeschossgebrauch exis/eren.130 
Die Rechtsgrundlagen im Kanton Basel-Stadt regeln zwar den Gummigeschosseinsatz nicht auf 
die konkrete Weise wie die PolZ-ZH, in der Polizeiverordnung des Kantons Basel-Stadt wird 
jedoch die Frage nach den anwendbaren Normen beantwortet. § 11 PolV-BS hält fest, dass 
«[…] Gummischrotgewehre […] nicht als Schusswaffen im Sinne von § 48 des Polizeigesetzes 
[gelten] […]». Der Einsatz von Gummigeschossen richtet sich demnach nach § 46 PolG-BS, der 
Grundsatznorm der polizeilichen Zwangsanwendung. Der Kanton Wallis hat die vermutlich 
schlichteste, aber dennoch deutliche Lösung einer Abgrenzung zwischen Gummigeschossen 
und dem Schusswaffengebrauch gewählt: Während die übrigen Kantone lediglich den 
«Schusswaffengebrauch» regeln, spricht Art. 48 PolG-VS vom «Einsatz von Schusswaffen mit 
letaler Muni/on». Folglich stützt sich der Einsatz von Gummigeschosswerfern nicht auf Art. 48 
PolG-VS, da das Erfordernis der letalen Muni/on nicht gegeben ist.131 
In den restlichen 19 Kantonen bestehen für den Gummigeschossgebrauch keine expliziten 
Regelungen auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe. Je nach Erlass besteht zwar eine 
Grundlagenregelung zur Zwangsanwendung, die dafür zugelassenen Mi+el werden jedoch 
nicht weiter konkre/siert. 

4.3 Fazit zur rechtlichen Qualifika*on 
Die rechtliche Qualifika/on von Gummigeschossen zeigt sich in der Schweiz uneinheitlich und 
teilweise diffus. Eine klare Rechtslage herrscht lediglich in sechs Kantonen sowie auf Bundes-
ebene. Auf letzterer wird ein Gummigeschosswerfer entsprechend dem Waffengesetz als 
Feuerwaffe qualifiziert, sodass zusätzlich zur Grundnorm der Zwangsanwendung auch die 
Anwendungsvoraussetzungen für Schusswaffen, d.h. Art. 11 ZAG und Art. 11 ZAV, beachtet 
werden müssen. 
In den Kantonen Obwalden, Schwyz, Thurgau und Uri wurde der Einsatz von Gummi-
geschossen auf Gesetzesstufe, in den Kantonen Zürich und Basel-Stadt immerhin auf 
Verordnungsstufe zu einer eigenen Zwangsmi+elkategorie erklärt und vom Schusswaffen-
gebrauch abgegrenzt. Durch die Regelung des letalen Schusswaffengebrauchs behandelt auch 
der Kanton Wallis den Gebrauch von Gummigeschossen getrennt von sons/gen Schuss-

 
129 Antrag PolG-ZH, 891 f. 
130 Bei einer Umrüstung eines Polizeikorps im Kanton Zürich auf den GL06 würde sich die Frage stellen, ob der 
entsprechende Verordnungstext abgeändert werden müsste, um auch den Einsatz von Wuchtgeschossen auf § 5 
PolZ-ZH stützen zu können, vgl. zur Ausrüstung der einzelnen Polizeikorps SCHÖNI. 
131 Im PolG-VS besteht jedoch das Problem, dass keine Grundnorm für die unmimelbare Zwangsanwendung 
exis1ert. Zwar exis1eren Normen zu Grundprinzipien wie bspw. zur Verhältnismässigkeit (Art. 22 PolG-VS), eine 
Erlaubnisnorm für die Anwendung des Zwangs fehlt jedoch, vgl. TIEFENTHAL, S. 323. 
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waffeneinsätzen. Die Entscheidung, Gummigeschosse anders als letale Schusswaffen 
behandeln zu wollen, erscheint verständlich. Da Gummischrot und Wuchtgeschosse als 
weniger tödliche Muni/onsarten gelten und deren Einsatz grundsätzlich ein geringeres Risiko 
als ein Schusswaffeneinsatz mit scharfer Muni/on darstellt, sollen für den Gebrauch von 
Gummimuni/on andere Voraussetzungen zur Anwendung kommen. 
In den übrigen 19 Kantonen besteht m.E. eine unbefriedigende Rechtslage. Diese Kantone 
haben gemein, dass deren Polizeigesetze und -verordnungen Gummigeschosse an keiner Stelle 
explizit erwähnen oder regeln.132 Der Einsatz von Gummimuni/on wird, wenn überhaupt, auf 
eine Grundsatznorm der Zwangsmi+elanwendung gestützt. Alle Kantone besitzen jedoch 
Normen, die den Gebrauch von Schusswaffen spezifisch regeln. Solange in den jeweiligen 
kantonalen Rechtsgrundlagen keine explizite Regelung für den Einsatz von Gummigeschossen 
geschaffen wird, müssen die Normen zum Schusswaffeneinsatz m.E. auch beim Schiessen mit 
Gummimuni/on angewendet werden. Dass einzelne BotschaXen bei möglichen Einsatz- oder 
Hilfsmi+eln auch Gummigeschosse erwähnen, darf nicht als ausschlaggebender Punkt gegen 
eine Subsum/on als Schusswaffe dienen. Die verwendeten Gummigeschosswerfer gelten 
gemäss Defini/on des WG als Feuer- und somit als Schusswaffen, und solange keine explizite 
Regelung von Gummimuni/on in einem Rechtssatz festgehalten wurde, müssen zwangsläufig 
die Regularien des Schusswaffengebrauchs zur Anwendung kommen. Auch möglich wäre eine 
Lösung i.S.v. § 11 PolV-BS, welche den Ausschluss der Anwendbarkeit der Schusswaffennorm 
bei der Benützung von Gummigeschossen festhält. Noch eindeu/ger zeigt sich die Lage in den 
Kantonen Appenzell-Innerrhoden, Jura, Genf und Solothurn: Die jeweiligen Polizeigesetze und 
-verordnungen enthalten nicht einmal eine Grundsatznorm der polizeilichen Zwangs-
anwendung, sondern regeln lediglich den Einsatz von Schusswaffen. Was für die Kantone ohne 
explizite Gummigeschossregelung, aber mit einer Grundsatznorm für die Zwangsanwendung 
gilt, muss erst recht für die vier Kantone ohne jede Norm zur polizeilichen Zwangsanwendung 
gelten. 

5. Verhältnismässigkeit 
Die Verhältnismässigkeit von polizeilichen Massnahmen ist ein zentraler Grundsatz und 
Bestandteil der einschlägigen Rechtsgrundlagen auf interna/onaler, na/onaler und kantonaler 
Ebene.133 Eine staatliche Handlung gilt dabei als verhältnismässig, wenn sie die Kriterien 
Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit kumula/v erfüllt. Nachfolgend soll erörtert 
werden, ob ein verhältnismässiger Umgang mit Gummigeschossen im polizeilichen Ordnungs-
dienst gewährleistet werden kann und wie ein solcher Einsatz auszusehen hä+e. Der Fokus 
liegt dabei auf der Verwendung von Gummischrot, da im Rahmen von Ordnungsdienst-
einsätzen in aller Regel diese Muni/onsart zum Einsatz kommt.134 

 
132 Der bereits ausgeführte Sonderfall im Kanton Aargau wird an dieser Stelle den Kantonen ohne explizite 
Regelung in Gesetz oder Verordnung zugerechnet, vgl. zur Regelung im Kanton Aargau Kap. 2.2.2. 
133 Art. 3 Code of Conduct; Art. 5 Abs. 2 BV; anstelle vieler § 5 PolG-LU; vgl. MOHLER (2020), S. 32. 
134 Vgl. HÜRLIMANN/SCHÖNI. 
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5.1 Eignung 
Eine polizeiliche Massnahme ist geeignet, wenn mit ihr das angestrebte Ziel erreicht werden 
kann oder wenn sie zu deren Erreichung einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag leisten 
kann.135 Im polizeilichen Ordnungsdienst soll Gummischrot primär eingesetzt werden, um zu 
einer Personengruppe Distanz zu schaffen bzw. diese zurückzudrängen.136 In der Praxis kann 
dies in unterschiedlichen Situa/onen beobachtet werden, bspw. bei physischen Auseinander-
setzungen zwischen Fangruppierungen137 oder bei Angriffen von Demonstrierenden auf einen 
Ordnungsdienstzug der Polizei138, aber auch beim Sperren von Strassenabschni+en139 oder bei 
einer Formierung eines unbewilligten Demonstra/onszugs.140 Bei der Analyse von Video-
material von Gummischroteinsätzen gegen eine Personengruppe ist jeweils deutlich, dass die 
getroffenen Personen jeweils unmi+elbar nach der Schussabgabe zurückweichen.141 Der 
Einsatz des Distanzmi+els erscheint sehr effek/v, was von Personen der Sicherheitsdirek/onen 
und Polizeikorps bestä/gt wird.142 Gummischrot kann im polizeilichen Ordnungsdienst also 
grundsätzlich als geeignetes Mi+el angesehen werden, um eine Gruppe von Personen zurück-
zudrängen bzw. auf Distanz zu halten. 

5.2 Erforderlichkeit 
Erforderlich ist eine staatliche Massnahme, wenn sie das mildeste Mi+el darstellt, um das 
angestrebte Ziel zu erreichen.143 Dabei muss die vorgenommene Handlung in allen relevanten 
Dimensionen, d.h. in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht das mildeste 
Mi+el darstellen.144 
Für den Ordnungsdienst haben die Polizeikorps der Schweiz eine Vielzahl von Einsatz- bzw. 
Hilfsmi+eln zur Verfügung, welche unterschiedlich wirken und verschiedene Zwecke verfolgen. 
Neben Gummigeschossen können mit den beiden Werfern MZW und GL06 auch Reizgas-
patronen verwendet werden, um eine Personengruppe zu zerstreuen und eine Versammlung 
aufzulösen.145 Der GL06 kann zudem auch Wuchtgeschosse abfeuern. Gewisse Polizeikorps 
besitzen zusätzlich Wasserwerfer, also polizeiliche Spezialfahrzeuge mit grossen Wassertanks 
und Vorrichtungen zum Verspritzen des Wassers unter hohem Druck.146 Für kürzere Einsatz-
distanzen sind die polizeilichen EinsatzkräXe mit Mehrzweckstöcken, Destabilisierungsgeräten 
(bspw. TASER) und Pfeffersprays ausgesta+et. Ausserdem führen alle EinsatzkräXe der Polizei 
im Ordnungsdienst die Dienstwaffe, eine 9mm-Kaliber Pistole, mit sich. Weitere mögliche 

 
135 BSK BV-EPINEY Art. 5, N 70; Urteil des BVGer B-1007/2017 vom 20. Februar 2019 E. 7.3.3. 
136 KKPKS, S. 3; Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch, S. 2. 
137 LuPol MM 2022; KÄLIN. 
138 KaPo BE MM. 
139 Antwort Regierungsrat BS Interpella1on Hanauer; KaPo BS MM 2021; LuPol MM 2023. 
140 KaPo BS MM 2023. 
141 Vgl. bspw. das Videomaterial des Polizeieinsatzes im Nachgang des Fussballspiels FC Luzern – FC St. Gallen vom 
23. Mai 2023, <hmps://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/luzern/ausschreitungen-waren-massiv-luzerner-
polizei-ueber-randale-151622335> (aufgerufen am 15.09.2023). 
142 FEUSI; KAUFMANN. 
143 BSK BV-EPINEY, Art. 5 N 70. 
144 BSK BV-EPINEY, Art. 36 N 56. 
145 KKPKS, S. 3 ff. 
146 Vortrag Regierungsrat BE, S. 3. 
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Einsatzmi+el, die in gewissen Ländern, jedoch nicht in der Schweiz, eingesetzt werden, sind 
bspw. Schallkanonen (Long Range AcousVc Device, LRAD) oder Blendgranaten (Stun grenade, 
Flashbang). Um die Frage der Erforderlichkeit ver/eX behandeln zu können, folgt eine 
Diskussion über die Eingriffsintensität verschiedener Distanzmi+el. 

5.2.1 Wirkung von Gummischrot 
Wie bereits oben ausführlich erläutert, werden in der Schweiz mehrere Arten von Werfern und 
Gummischrotmuni/on verwendet. Diese haben gemein, dass bei korrekter Verwendung 
einerseits die Energiedichte der Projek/le beim Aufprall genügend gering ist, um nicht in den 
Körper der getroffenen Person eindringen zu können, und andererseits, dass die einzelnen 
Projek/le nach Austri+ aus der Mündung auffächern, um möglichst mehrere Personen zu 
treffen. Bei einer Einsatzdistanz von 20 Metern bewegt sich der Durchmesser des Streukreises 
je nach verwendeten Komponenten zwischen zwei und vier Metern.147 Polizeilich wird dies 
posi/v bewertet, da durch die Streuung die Projek/le in horizontaler und ver/kaler Achse 
ausscheren und so mehrere Personen getroffen werden können.148 Gemäss Erkenntnissen der 
Hersteller, der Behörden sowie der WissenschaX stellen Augentreffer das grösste Risiko dar.149 
Wie bereits in Kap. 3.3 beschrieben, können Augentreffer zu einer par/ellen oder 
vollständigen Erblindung führen, auch wenn alle ballis/schen Grenzwerte eingehalten werden.  
Für die Wahrscheinlichkeit eines Augentreffers gibt es unterschiedliche Berechnungen. SUTTER 
gibt an, dass bei einer Gummischrotsalve aus einem MZW 73/91, bestehend aus 35 Einzel-
projek/len, welche aus 20 Meter Distanz auf eine Einzelperson abgefeuert wird, die Wahr-
scheinlichkeit eines Augentreffers rund 2 % beträgt.150 Der Qualifica/on Report der 
Herstellerfirma B&T weist für ihren Werfer GL06 eine deutlich /efere Wahrscheinlichkeit aus: 
Bei drei Personen im Zielbereich besteht auf eine Einsatzdistanz von 15 Metern eine Wahr-
scheinlichkeit von 1 % (Zielanvisierung auf HüXbereich) resp. 0.4 % (Zielanvisierung auf die 
Mi+e des Oberschenkels), eines der sechs Augen zu treffen.151 
Eine Studie aus den Niederlanden stellte zudem fest, dass beim Einsatz von Gummigeschoss-
werfern in Stresssitua/onen die Zielgenauigkeit auf der Y-Achse signifikant leidet, d.h. dass 
ver/kal schlechter gezielt wird als bspw. in Übungssitua/onen.152 Neben der Gefahr für 
Augentreffer, welche aufgrund der Streuung grundsätzlich besteht, kommt zusätzlich das 
Risiko einer falschen Zielanvisierung und daraus resul/erend eine höhere Wahrscheinlichkeit 
eines Augentreffers hinzu. 
Im Hinblick auf die Erforderlichkeit ist es unausweichlich, auch die verschiedenen Werfer und 
deren Muni/on untereinander zu vergleichen. Für den polizeilichen Ordnungsdienst sollte 
diejenige Kombina/on gewählt werden, welche das geringste Gesundheitsrisiko bei 
genügender Wirksamkeit aufweist. Wie in Kap. 3.1 dargestellt, exis/eren in der Schweiz 
momentan drei verschiedene Kombina/onen aus Werfer und Muni/on (GL06 mit Muni/on 

 
147 Zum Ganzen vgl. Kap. 3.1. 
148 FEUSI. 
149 TSCHANNEN, S. 3; KKPKS, S. 4; FIERZ, S. 162. 
150 SUTTER, S. 966. 
151 TSCHANNEN, S. 19. 
152 TAVERNIERS/SUSS, S. 1162. 
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von B&T, GL06 mit Muni/on von Saltech, MZW 73/91 mit Muni/on von Saltech). Die jeweiligen 
Muni/onsarten unterscheiden sich teilweise stark voneinander, bspw. entspricht die Masse 
eines Schrotprojek/ls für den MZW knapp dem Vierfachen der Masse eines Schrotprojek/ls 
von B&T.153 Weiter kann bspw. festgestellt werden, dass die Mündungsgeschwindigkeit der 
Muni/on von Saltech für den GL06 lediglich die HälXe der Geschwindigkeit der Muni/on von 
B&T beträgt.154 Alle diese Kriterien haben massgeblichen Einfluss auf die Energie(-dichte) der 
Projek/le und dem folgend auch auf die Verletzungsgefahr. Entsprechen die Mündungs-
geschwindigkeiten von knapp 200 m/s beim MZW der Realität155, kann davon ausgegangen 
werden, dass in Verbindung mit der rela/v grossen Masse der Projek/le eine deutlich höhere 
kine/sche Energie als bei einem Gummischroteinsatz mi+els GL06 freigesetzt wird. Obwohl 
die Projek/le für den MZW im Vergleich zur Muni/on des GL06 eine grössere 
Querschni+sfläche besitzen, wird die Energie und somit auch die Gefahr für Verletzungen um 
einiges grösser sein als bei einem Gummischroteinsatz mit einem Werfer der Firma B&T. 

5.2.2 Wirkung von Wuchtgeschossen 
Im Gegensatz zur Schrotmuni/on ist bei Wuchtgeschossen eine Zielerfassung deutlich besser 
möglich, da die Abweichung auch bei grösseren Einsatzdistanzen nur wenige Zen/meter 
beträgt.156 Werden Bewegungen der Zielperson korrekt an/zipiert, ist es zumindest in der 
Theorie möglich, keine Dri+personen zu gefährden. Aufgrund der im Vergleich zur Schrot-
muni/on höheren kine/schen Energie ergeben sich bei Wuchtgeschossen jedoch zusätzliche 
Risiken, insbesondere bei Treffern im Herz- und Lungenbereich. Wird bei der minimalen 
Einsatzdistanz von fünf Metern die Brust getroffen, beträgt die Letalitätswahrscheinlichkeit je 
nach Masse und Kleidung der Zielperson zwischen zwei und neun Prozent.157 Um die Gefahr 
von Brus+reffern zu minimieren, werden Polizeiangehörige im Ordnungsdienst angewiesen, 
bei der Verwendung von Wuchtgeschossen die HüXregion als Zielpunkt anzuvisieren.158 Im 
Gegensatz zur Schrotmuni/on sollen Wuchtgeschosse gemäss den Empfehlungen der KKPKS 
nicht für die Zurückdrängung von Personengruppen genutzt werden, sondern vielmehr für sog. 
Wirkungstreffer, mit denen eine Zielperson bewegungsunfähig gemacht werden soll.159 

5.2.3 Wirkung von Reizstoffgranaten und Wasserwerfern 
Neben Gummigeschossen werden in der Schweiz ebenfalls Reizstoffe und Wasserwerfer als 
Distanzmi+el eingesetzt. Die Polizei hat auch bei diesen Mi+eln die Möglichkeit, aus der Ferne 
in Konflikte oder Auseinandersetzungen einzugreifen. Reizstoffe werden eingesetzt, um eine 
Versammlung aufzulösen160, Wasserwerfer hingegen, um bspw. polizeiliche Absperrungen zu 
sichern oder Angriffe von Störern abzuwehren.161 

 
153 Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch 2001, S. 3; TSCHANNEN, S. 5. 
154 Antwort Regierungsrat BE Anfrage Rai, S. 1; TSCHANNEN, S. 9. 
155 Zu den widersprüchlichen Angaben hinsichtlich der Mündungsgeschwindigkeiten vgl. Fn. 67. 
156 Vgl. Fn. 79. 
157 Vgl. Fn. 102. 
158 Vgl. Fn. 58. 
159 KKPKS, S. 3. 
160 KKPKS, S. 3. 
161 Vortrag Regierungsrat BE, S. 4. 
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Reizgasgranaten werden aus dem gleichen Werfer wie Gummigeschosse abgefeuert und 
sondern für ca. eine halbe Minute eine Gaswolke ab, welche für die betroffenen Personen 
Reak/onen wie Augenbrennen, eine Reizung der Atemwege, schmerzhaXes Brennen in der 
Brustgegend oder Übelkeit (inkl. Brechreiz) verursachen.162 
In den Jahren 1990 bis 2015 wurden weltweit 5131 Verletzungen verzeichnet, die durch 
chemische Stoffe verursacht wurden, welche auch im Ordnungsdienst der schweizerischen 
Polizeikorps verwendet werden.163 Auch in der Schweiz gab es in der Vergangenheit Verlet-
zungen aufgrund Reizstoffgranaten164, ein Repor/ngsystem ist aber auch bei diesem Distanz-
mi+el nicht vorhanden. Aufgrund der potenziellen Gefährlichkeit wurde bereits mehrmals 
über ein Verbot von Tränengas disku/ert, bis jetzt jedoch ohne Auswirkungen.165 Das 
Hauptrisiko bei der Verwendung von Reizgas besteht primär für die Atemwege, gerade für 
Personen mit Vorerkrankungen können die chemischen Stoffe gefährlich werden.166 Aus dem 
Ausland ist ein Fall bekannt, bei dem eine betroffene Person aufgrund einer Reizgasgranate 
verstorben ist, da diese in einem Innenraum ohne genügende BelüXung eingesetzt wurde.167 
Wie auch beim Einsatz von Gummischrot besteht bei Reizgasgranaten das Problem der 
ungenauen Zielanvisierung. Durch die im Bogenschuss abgefeuerte Reizgasgranate wird eine 
Gaswolke ausgelöst, die unkontrolliert Personen im unmi+elbaren Umfeld erfasst. Je nach 
Windrichtung ist es sogar möglich, dass eigene PolizeikräXe vom Reizgas erfasst werden 
können.168 
Als weiteres Distanzmi+el besitzen mehrere kantonale Polizeikorps Wasserwerfer, welche je 
nach Bedarf auch von anderen Polizeikorps gemietet werden können.169 Die Spezialfahrzeuge 
gelten als Hilfsmi+el zur unmi+elbaren Zwangsanwendung, die in Kombina/on mit Ordnungs-
dienstkräXen für die Kontrolle einer grösseren Menschengruppe verwendet werden.170 Mi+els 
Wasserstössen können ganze Gruppen zurückgedrängt werden, sodass eine ähnliche 
Zielsetzung wie bei Gummischrot erkennbar ist.171 Es gibt zwar Hinweise auf Verletzungen, 
welche in Bern durch den Einsatz eines Wasserwerfers entstanden sind172, rekonstruierbar 
sind diese jedoch nicht. Auf interna/onaler Ebene sind Verletzungen bekannt, welche durch 
den Strahl eines Wasserwerfers verursacht wurden.173 In Einzelfällen verursachte deren 
Gebrauch auch Verletzungen mit Todesfolge, bspw. in der Türkei.174  

 
162 Amnesty Polizeibericht, S. 57. 
163 Es handelt sich einerseits um CS-Gas, welches in der Schweiz für Reizstoffgranaten verwendet wird, 
andererseits um OC, das für Pfeffersprays zur Anwendung kommt; HAAR et al.; Stellungnahme Bundesrat Mo1on 
Teuscher. 
164 FIERZ, S. 162; Amnesty Polizeibericht, S. 57. 
165 Eine Abs1mmung im Zürcher Kantonsrat endete bereits im Jahr 1987 mit 77 Nein- zu 32 Ja-S1mmen, eine 
Mo1on auf Bundesebene über ein Verbot von Reizgasen wurde im Jahr 2004 abgelehnt, MAURER; Stellungnahme 
Bundesrat Mo1on Teuscher. 
166 HUNGER, S. 39 f. 
167 HAAR et al., S. 8. 
168 CASEY-MASLEN, S. 200 f. 
169 Vortrag Regierungsrat BE, S. 10. 
170 Vortrag Regierungsrat BE, S. 3 f. 
171 Vortrag Regierungsrat BE, S. 5. 
172 FIERZ, S. 162. 
173 CASEY-MASLEN, S. 202. 
174 CASEY-MASLEN, S. 202. 
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Die Einsatzmöglichkeiten von Wasserwerfern sind jedoch stark limi/ert: Gerade in 
dynamischen Situa/onen sind die Spezialfahrzeuge zu wenig mobil bzw. wendig, um sich ste/g 
ändernden Gegebenheiten anzupassen.175 Ausserdem sind die in der Schweiz im Einsatz 
stehenden Wasserwerfer so gross, dass gewisse Fussgängerstrassen bzw. -brücken gar nicht 
erreicht werden können.176 

5.2.4 Eingriffsintensitäten im Vergleich 
Eine Abstufung aufgrund der Intensität der verschiedenen Distanzmi+el ist schwierig, insbe-
sondere auf abstrakte Weise und ohne Einzelfallbezug. Einerseits unterscheiden sich teilweise 
die Zwecke der unterschiedlichen Mi+el, andererseits besteht auch bei Reizstoffen und 
Wasserwerfern eine sehr unsichere Datenlage in Bezug auf Gebrauch und daraus resul/erende 
Verletzungen in der Schweiz. Im Vergleich zur Schrotmuni/on erscheinen Wuchtgeschosse wie 
das SIR von B&T zunächst in personeller Hinsicht als milderes Mi+el, da sie bei korrekter 
Verwendung keine unbeteiligte Dri+e treffen und ggf. verletzen könnten. Jedoch ist die 
kine/sche Energie ungleich höher, sodass bei Brus+reffern schwere bis lebensgefährliche 
Verletzungen möglich sind.177 Während Reizstoffgranaten ein anderes Ziel als Gummi-
geschosse verfolgen, sind Wasserwerfer je nach Situa/on nicht genügend mobil und 
dynamisch. 
Im Human Rights Handbook on Policing Assemblies der OSCE wird eine Abstufung unter den 
Distanzmi+eln vorgenommen: Gemäss diesem Dokument ist der Einsatz des Wasserwerfers 
weniger intensiv als die Anwendung von Gummigeschossen, aber intensiver als der Gebrauch 
von Tränengas. 178 Dieselbe Stossrichtung schlagen auch die gesetzlichen Regularien in Frank-
reich und Deutschland ein. Gemäss dem FR-CSI ist bei einem Gebrauch von Gummigeschossen 
von einer höheren Eingriffsintensität auszugehen als bspw. bei einem Wasserwerfer oder einer 
Reizgasgranate179, in Deutschland ist die Verwendung von Gummimuni/on dem letalen 
Schusswaffeneinsatz gleichgestellt.180 HUG sprach sich bereits 1980 für erhöhte Anwendungs-
voraussetzungen von Gummigeschossen gegenüber chemischen Reizstoffen aus.181 M.E. wird 
eine (auf abstrakter Ebene vorgenommene) Abstufung der einzelnen Distanzmi+el der 
vorliegenden Komplexität jedoch nicht gerecht, da situa/onsbezogene Überlegungen nicht 
einbezogen werden können. Es sind durchaus Situa/onen denkbar, bei denen Wasserwerfer 
insbesondere in personeller Hinsicht weniger eingriffsintensiv wirken als Reizstoff, da mit 
einem Wasserstoss die verursachenden Störer besser anvisiert werden können als mit einer 
Reizstoffgranate. Aufgrund des Gesagten ist jedoch festzustellen, dass Gummigeschosse 
grundsätzlich eine grössere Gefährdung als der Einsatz eines Wasserwerfers darstellen. Ist eine 
konkrete Einsatzsitua/on so ausgestaltet, dass sowohl Gummigeschosse als auch Wasser-
werfer eingesetzt werden könnten, ist aufgrund der Pflicht zur Wahl des milderen Mi+els auf 

 
175 CASEY-MASLEN, S. 203 f. 
176 LEU. 
177 Vgl. Fn. 102. 
178 Handbook Policing Assemblies, S. 77. 
179 Vgl. Fn. 107. 
180 Bundestag, S. 9. 
181 HUG, S. 216. 
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den Wasserwerfer zurückzugreifen. Da Gummigeschosse und Reizgase zu unterschiedlichen 
Zwecken angewendet werden, erscheint m.E. eine Abstufung dieser beiden Einsatzmi+el als 
nicht zielführend und unterbleibt an dieser Stelle. 
Im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung muss auch bedacht werden, dass die Polizeikorps auf 
diejenigen Gummigeschosskomponenten zurückgreifen sollten, welche die geringste 
Eingriffsintensität aufweisen. Im Hinblick auf das mildeste wirksame Mi+el sollte diejenige 
Kombina/on von Werfer und Muni/on zur Anwendung kommen, welche aufgrund der ballis-
/schen Werte die geringste Verletzungsgefahr für die betroffenen Personen darstellt. 
Neben den behandelten Distanzmi+eln bestehen im polizeilichen Ordnungsdienst ebenfalls 
weitere Mi+el zur unmi+elbaren Zwangsanwendung auf kurze Distanzen. Die Anwendung von 
Mehrzweckstöcken oder Pfeffersprays im Rahmen von polizeilichen Ordnungsdiensteinsätzen 
ist jedoch enorm selten, da die hierzulande angewendete Polizeistrategie auf Abstand 
zwischen den PolizeikräXen und der gegenüberstehenden Personengruppe beruht, da diese 
gemäss Aussagen von Behörden zu deutlich weniger Verletzungen auf beiden Seiten führt.182 
Da entsprechenden Daten fehlen, lässt sich diese Aussage jedoch schwer verifizieren. Die 
vorherrschende Polizeitak/k im Ordnungsdienst müsste grundsätzlich abgeändert werden, um 
überhaupt eine Situa/on entstehen zu lassen, bei der Einsatzmi+el auf kurze Distanz eine 
valable Lösung darstellen könnten. Anlässlich der vorliegenden Erforderlichkeitsprüfung 
können deshalb Mi+el wie Pfeffersprays und Mehrzweckstöcke nicht einbezogen werden. 
Vielmehr stellt sich diese Frage in Bezug auf den Grundsatzentscheid, ob die EinsatzkräXe 
während Ordnungsdiensteinsätzen eher auf Distanz oder in unmi+elbarer Nähe zu den 
Menschen agieren sollen. Diese Frage muss zwingendermassen behandelt werden, jedoch 
nicht an dieser Stelle. Eine umfassende Analyse der jeweiligen Vor- sowie Nachteile auf einer 
interdisziplinären Ebene würde den Umfang der vorliegenden Arbeit um ein Vielfaches 
sprengen.  
 

5.3 Zumutbarkeit 
Eine polizeiliche Handlung gilt als zumutbar, wenn das verwendete Mi+el nicht in einem Miss-
verhältnis zum angestrebten Zweck steht.183 Wie bereits oben dargelegt, kommt Gummischrot 
im Rahmen von Ordnungsdiensteinsätzen verschiedentlich zur Anwendung.184 Die in der 
Schweiz eingesetzte Muni/on besitzt bei korrekter Anwendung zwar kine/sche Energien, 
welche die aufgestellten Grenzwerte einhalten, trotzdem sind bleibende Augenschäden 
möglich.185 Aufgrund der ver/kalen Streuung der Projek/le ist es selbst bei Einhaltung der 
Vorgaben bzgl. Zielanvisierung und Mindestdistanz nicht ausgeschlossen, das Auge einer 
Person zu treffen. Durch die breite horizontale Streuung von Schrotmuni/on ist zudem das 
Zielen auf einzelne Störer nahezu unmöglich, gerade wenn sich diese in einer Menschen-
ansammlung befinden. Im Anwendungsfall kann das folgendes bedeuten: Bei einer Einsatz-
distanz von 20 Metern streut die Gummischrotmuni/on von B&T, welche in mehreren 

 
182 FEUSI; Antwort Regierungsrat BS Anfrage Pfister, S. 3; Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch, S. 2. 
183 KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, § 9 Rz. 139. 
184 Vgl. Kap. 3.2. 
185 Vgl. Kap. 3.3. 



 28 

Kantonen im Einsatz ist, horizontal auf 3.3 Meter.186 Wird in einer konkreten Situa/on von 
einer Person in einer Gruppe Gewalt ausgeübt, indem sie bspw. pyrotechnisches Material in 
eine Ansammlung von Personen (z.B. in eine gegnerische Fangruppierung) wirX und die 
EinsatzkräXe des Ordnungsdienstes darau�in Gummischrot einsetzen, tri� es auch bei 
korrekter Zielanvisierung auf die gewaltausübende Person unweigerlich die beiden Personen, 
welche links und rechts des anvisierten Störers stehen. Auf dieselbe Einsatzdistanz streut die 
Gummischrotmuni/on von B&T zusätzlich ver/kal auf 2.7 Meter.187 Demzufolge können 
einzelne Projek/le auch auf Kop�öhe eintreffen, obwohl die Zielerfassung korrekterweise auf 
die Mi+e des Oberschenkels erfolgte.188 Die Konsequenz dieser horizontalen und ver/kalen 
Streuung ist, dass auf den Oberschenkel von Person A geschossen werden kann, nach 20 
Metern Flugdistanz jedoch das Auge von Person B getroffen wird.  
Eine Anwendung ohne Missverhältnis zwischen Zweck und Mi+el erscheint dementsprechend 
schwierig. Für die Bejahung der Zumutbarkeit ist bspw. an eine Gruppe von Störern zu denken, 
die sich aus einem Demonstra/onszug gelöst haben und schwere Gewal+aten ausüben. Die 
eingesetzten PolizeikräXe müssen sich in einer solchen Situa/on jedoch sicher sein, dass trotz 
der Streuwirkung lediglich diejenigen Personen getroffen werden, welche selbst unmi+elbar 
Gewalt ausüben. Werden jedoch bspw. pyrotechnische Gegenstände aus einem Fanmarsch 
heraus auf die Polizei oder in Richtung von gegnerischen Fans geworfen, erscheint die Situa/on 
schwieriger. In einer solchen Fallkonstella/on erscheint ein Gummischroteinsatz als unzu-
mutbar, weil dadurch unbeteiligte Personen gefährdet werden, welche zwar im Fanmarsch 
mitlaufen, selbst jedoch nicht in die Gewal+aten involviert sind. 
Im Sinne einer Zweck-Mi+el-Abwägung muss fast zwangsläufig zum Schluss gekommen 
werden, dass Ordnungsdienstsitua/onen mit zumutbarem Gummischroteinsatz schwer vor-
stellbar bzw. in der Praxis sehr rar sind. Das Bundesgericht hat zwar festgestellt, dass eine 
Person, die sich einer bereits unfriedlichen Demonstra/on anschliesst, mit einer Konfronta/on 
zwischen Demonstrierenden und der Polizei rechnen muss189, eine bleibende Augenverletzung 
muss dabei m.E. aber nicht in Kauf genommen werden, sofern sich diese Person nicht selbst 
an den Gewal+aten beteiligt. Vielmehr sollte diese Inkaufnahme für niederschwellige 
Verletzungen wie Augenreizungen aufgrund einer Reizstoffgranaten gelten. 
Im Hinblick auf den Zweck steht das angewendete Mi+el in einem noch deutlicheren Miss-
verhältnis, wenn Gummischrot lediglich aufgrund eines SperrauXrags zur Anwendung kommt. 
Im Rahmen der Personenlenkung bei Demonstra/onsrouten, aber auch bei Fanmärschen 
anlässlich von Fussball- oder Eishockeyspielen, werden häufig Strassen für eine bes/mmte 
Personengruppe gesperrt, bspw. um den Hauptverkehrsfluss nicht zu beeinträch/gen oder um 
ein Aufeinandertreffen mit einer rivalisierenden Fangruppe zu verhindern.190 Wenn also 
polizeilich Gummischrot eingesetzt wird, weil sich eine Personengruppe ohne klare 
Gewaltabsichten auf die betreffende Polizeisperre zubewegt, besteht eindeu/g kein 

 
186 TSCHANNEN, S. 13. 
187 TSCHANNEN, S. 13. 
188 Entsprechend den Anweisungen in den Dienstbefehlen bzw. internen Richtlinien, vgl. DB TPO. S. 3. 
189 Urteil des Bundesgerichts 6B_837/2018 vom 9. November 2018 E. 4.3. 
190 Vgl. Fn. 139. 
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vernünXiges Verhältnis zwischen der konkreten Eingriffswirkung und den verfolgten 
Interessen. 

5.4 Fazit zur Verhältnismässigkeit 
Bei der Prüfung eines verhältnismässigen Umgangs mit Gummischrot zeigen sich mehrere 
Problemstellen. Zwar ist Gummischrot zweifelsfrei geeignet, um eine Personengruppe zurück-
zudrängen und so bspw. Gewal+aten zu verhindern, je nach konkreter Einsatzsitua/on 
bestehen aber gewisse Fragezeichen in Hinblick auf die Verwendung von geeigneten milderen 
Mi+eln. Die wenigen Berechnungsgrundlagen für Gummischrotverletzungen kommen zu 
unterschiedlichen Zahlen, gemeinsam haben diese allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit von 
Verletzungen nicht in einem vernachlässigbaren Rahmen anzusiedeln ist. Dies bestä/gen auch 
diverse (teils schwere) Augenverletzungen in der Praxis. Aufgrund dieser Verletzungsgefahr ist 
deshalb zwingendermassen der Gebrauch des Wasserwerfers dem Gummischroteinsatz 
vorzuziehen, wenn dieser in der konkreten Einzelsitua/on verwendet werden kann. Ausser-
dem sollten sich die Polizeikorps für diejenige Kombina/on von Werfer und Schrotmuni/on 
entscheiden, welche die geringsten Verletzungsrisiken aufweisen. 
Die Problema/k von Gummischrot zeigt sich in vollem Umfang bei der ver/eXen Behandlung 
der Zumutbarkeit. Durch die Streuung der Projek/le können selbst bei nicht anvisierten 
Personen schwere Augenverletzungen auXreten, mögliche Fehler bei der Zielerfassung 
erhöhen diese Gefahr zusätzlich. Entgegen der häufigen Annahme in Poli/k und GesellschaX 
besteht die Gefahr für schwere Verletzungen durch Gummischrot nicht nur by misuse, sondern 
auch by design. Eine zielgerichtete Anwendung von Gummischrot auf eine konkrete Person ist 
schlicht nicht möglich. Dies stellte der Zürcher Stadtrat bereits im Jahr 2001 klar, als er in einer 
Antwort auf eine entsprechende Interpella/on festhielt, dass «nicht auf eine bes/mmte 
Person, sondern in eine allgemeine Richtung gezielt [wird], um Gruppen von krawallierenden 
Personen auf Distanz zu halten.»191 
Es sind allerdings Situa/onen vorstellbar, bei denen der Einsatz von Gummischrot auch 
zumutbar erscheint. Zu denken ist dabei an Einsatzkonstella/onen, bei denen alle Personen 
einer Gruppe Gewalt ausüben. Dass Schrotmuni/on per se nie verhältnismässig eingesetzt 
werden kann, wie dies in Publika/onen des OHCHR festgehalten ist192, muss demnach etwas 
rela/viert werden. Die Ordnungsdienstsitua/onen, bei denen die Kriterien der Verhältnis-
mässigkeit vollständig erfüllt sind, stellen jedoch absolute Ausnahmesitua/onen dar. Vielmehr 
besteht häufig die Gefahr von Gummischro+reffern für umstehende Personen, welche nicht 
direkt in Gewaltakte involviert sind. Mit dem SIR von B&T haben gewisse Polizeikorps schon 
heute die Möglichkeit, Muni/on ohne Streuwirkung einzusetzen. Bei den verwendeten Wucht-
geschossen muss jedoch beachtet werden, dass diese aufgrund der grösseren Masse und der 
damit zusammenhängenden kine/schen Energie eine grössere Gefahr für Verletzungen 
darstellen. 

 
191 Antwort Stadtrat ZH Interpella1on Schoch, S. 2. 
192 Vgl. Kap. 2.1.2 und insb. Fn. 14 und 18. 
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6. Handlungsempfehlungen 
Die vorliegende Arbeit setzte sich ver/eX mit juris/schen Fragen rund um den Einsatz von 
Gummigeschossen im polizeilichen Ordnungsdienst auseinander. Die Ergebnisse der Analyse 
der rechtlichen Qualifika/on und der Verhältnismässigkeit werden im Rahmen von konkreten 
Handlungsempfehlungen vorgestellt, welche Änderungen auf legisla/ver sowie exeku/ver 
Ebene anregen sollen. 

Explizite Regelung der rechtlichen Qualifika/on  
Bereits bei der Ausbreitung der diversen Rechtsgrundlagen wurde ersichtlich, dass aufgrund 
der kantonalen Kompetenzen im Polizeirecht eine Vielzahl von Erlassen mit teilweise unter-
schiedlichen inhaltlichen Ausprägungen exis/ert. Dies erscheint in Anbetracht der föderalen 
Struktur der Schweiz nicht überraschend und ist auch nicht a priori zu kri/sieren. In Bezug auf 
die Normierung von Anwendungsvoraussetzungen und Einschränkungen des Gummigeschoss-
gebrauchs besteht jedoch eine unbefriedigende Situa/on. Während auf Bundesebene die ent-
sprechenden Regularien so auszulegen sind, dass Gummigeschosse als Muni/onsart von 
Schusswaffen gelten und folglich die Voraussetzungen und Konsequenzen des Schusswaffen-
gebrauchs zur Anwendung kommen müssen, erklären insgesamt sieben Kantone auf Gesetzes- 
oder Verordnungsstufe Gummigeschosse zur einer eigenen Zwangsmi+elkategorie. Da 
Gummigeschosse aus wundballis/scher und medizinischer Perspek/ve ein deutlich anderes 
Verhalten als scharfe, d.h. letale Muni/on aufweisen, erscheint diese gesetzgeberische 
Entscheidung nachvollziehbar. Die Polizeigesetzgebung in den übrigen 19 Kantonen regelt die 
Frage der rechtlichen Qualifika/on von Gummigeschossen jedoch nicht explizit. Im Sinne der 
(m.E. legi/men) Abstufung zwischen tödlicher und weniger tödlicher Muni/on besteht in 
diesen Kantonen Handlungsbedarf. Für die Stärkung der Rechtssicherheit ist es notwendig, 
explizite Normen für den Gummigeschossgebrauch zu erlassen. Es wäre zudem sehr 
begrüssenswert, analog zu Art. 8 PolZ-ZH die Einhaltung von Mindestdistanzen sowie 
zusätzlich die Einhaltung der vorgeschriebenen Zielanvisierung zumindest auf Ver-
ordnungsebene zu verankern. 
Bis zum Zeitpunkt des InkraXtretens einer expliziten Norm zur Regelung der Gummigeschoss-
anwendung müssen nach der hier vertretenen Ansicht zwangsläufig die Regularien des Schuss-
waffengebrauchs zur Anwendung kommen. Die verwendeten Werfer erfüllen aufgrund ihrer 
Funk/onsweise klarerweise die Voraussetzungen einer Schusswaffe, sodass auch die 
entsprechenden Normen Anwendung finden müssen. Die Konsequenz ist unglücklicherweise 
ein Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen, da je nach Kanton unterschiedliche 
Anforderungen an den Gummigeschossgebrauch gelten. Die Anwendung der Regularien des 
Schusswaffengebrauchs in den Kantonen ohne explizite Abgrenzung ist jedoch notwendig, da 
eine alleinige Stützung auf die Grundnormen der unmi+elbaren Zwangsanwendung eine miss-
bräuchliche Umgehung der geltenden Gesetze darstellen würde. 

Datenerhebung 
Die vorliegende Arbeit konnte den uneinheitlichen Umgang mit dem Distanzmi+el bei der 
Darstellung der rechtlichen Grundlagen und insbesondere bei der Analyse der Praxis 
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aufzeigen. Je nach Polizeibehörde unterscheiden sich verwendete Werfer sowie Muni/ons-
arten und damit zusammenhängend auch vorgegebene Mindestdistanzen und Zielpunkte 
erheblich. Aufgrund von physikalischen bzw. wundballis/schen Tests sowie medizinischen 
Erkenntnissen ist das Flug- sowie Aufprallverhalten der einzelnen Projek/le bekannt bzw. 
errechenbar, ansonsten sind allgemeingül/ge Aussagen aber sehr schwierig, da sich die 
Datenlage zur Thema/k sehr lückenhaX zeigt. S/chhal/ge Sta/s/ken über die eingesetzten 
Gummigeschosse werden nicht geführt, eine einheitliche Datensammlung von aufgetretenen 
Verletzungen fehlt gänzlich. Heute ist unklar, wann, weshalb und wie häufig Gummigeschosse 
abgefeuert werden. Auch auf medizinischer Ebene exis/ert kein entsprechendes Melde-
system, sodass sich die Häufigkeit von Verletzungen ebenfalls im Dunkeln verbirgt. Eine daten-
basierte Diskussion über Wirksamkeit und potenzielle Gefahren von Gummigeschossen ist auf-
grund dieser Datenlücke nicht möglich. Demzufolge besteht dringender Bedarf nach einem 
entsprechenden Repor/ngsystem, welches schweizweit die Einsätze von Gummigeschossen 
und damit zusammenhängenden Verletzungen sammelt. Möglich erscheint dabei eine polizei-
interne Datensammlung, bspw. durch die PTI, welche bereits Einsätze von Destabilisierungs-
geräten und Schusswaffen zusammenträgt, oder eine polizeiexterne bei einer unabhängigen 
Stelle. Ein Monitoring von Gummigeschosseinsätzen könnte aufgrund der besseren Datenlage 
zudem einen s/chhal/gen Vergleich zwischen den verschiedenen Zwangsmi+eln ermöglichen. 

Evalua/on und Vergleich der Zwangsmi+el 
Zusätzlich zur Datensammlung benö/gt es eine ver/eXe Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen polizeilichen Zwangsmi+eln. Auf der einen Seite sollte geklärt werden, 
inwiefern die einzelnen Distanzmi+el eingesetzt werden und wie diese wirken. Auf der 
anderen Seite ist ebenfalls eine Analyse von Zwangsmi+el für kürzere Distanzen, bspw. Mehr-
zweckstöcke oder Pfeffersprays, notwendig, um die verschiedenen Einsatzstrategien 
vergleichen zu können. Die Einsatztak/k der verschiedenen schweizerischen Polizeikorps im 
Ordnungsdienst beruht primär auf Distanz, sodass prak/sch ausschliesslich Distanzmi+el zum 
Einsatz kommen. Die von Polizei und Sicherheitsbehörden häufig geäusserte Begründung, dass 
Gummigeschosse für alle Beteiligten eine kleinere Gefahr als Zwangsmi+el für kurze Distanzen 
darstellen, lässt sich wissenschaXlich nicht verifizieren, da keine entsprechenden Daten 
vorliegen. Es bedarf hierfür intensiverer Forschung auf dem Gebiet der unmi+elbaren Zwangs-
anwendung, um die Wirksamkeit und die potenzielle Gefährdung der einzelnen Zwangsmi+el 
vergleichen zu können. Ein Forschungsprojekt, welches praxisorien/ert die möglichen Einsatz-
mi+el sowie in diesem Zusammenhang die verschiedenen Einsatztak/ken untersucht, könnte 
einen wich/gen Beitrag zur Diskussion über die ZukunX des polizeilichen Ordnungsdienstes 
leisten. 
Bereits kurzfris/g sind Evalua/onen und Auswertungen der einzelnen Gummigeschosswerfer 
und deren Muni/on möglich. Die zuständigen Gremien, namentlich die KKPKS und die PTI, sind 
im Besitz von entsprechenden Gutachten und Forschungsberichten, welche das wund-
ballis/sche Verhalten und damit zusammenhängend die Verletzungsgefahr der einzelnen 
Komponenten feststellen. Um dem Erfordernis des mildesten geeigneten Mi+els gerecht zu 
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werden, sollten klare Empfehlungen für die beste, d. h. ungefährlichste Kombina/on von 
Werfer und Muni/on an die jeweiligen Polizeikorps folgen. 

Zurückhaltung beim Einsatz und langfris/ge Abkehr von Gummischrot 
Gummigeschosse sind polizeiliche Einsatzmi+el, welche als weniger tödlich gelten und deren 
Eingriffsintensität im Vergleich zu letalen Schusswaffen als deutlich geringer zu qualifizieren 
ist. Schwere Verletzungen sind aber selbst unter Einhaltung aller Anweisungen bzgl. Mindest-
distanz und Zielpunkt möglich, wobei bei Gummischrot primär Augenverletzungen und bei 
Wuchtgeschossen Verletzungen in der Herz- und Lungengegend zu erwähnen sind. Bei 
Ordnungsdiensteinsätzen hat Gummischrot zudem die EigenschaX, dass aufgrund der 
horizontalen Streuung eine konkrete Zielperson nur äusserst schwierig getroffen werden kann, 
ohne dass auch weitere Personen von einzelnen Projek/len erfasst werden. Durch die ver/kale 
Streuung der Schrotmuni/on ist es zudem möglich, dass Gummiprojek/le Personen auf Kopf-
höhe treffen und bleibende Augenschäden verursachen. Indem Gummischrot also schwere 
Verletzungen bei unbeteiligten Personen verursachen kann, ist ein verhältnismässiger Umgang 
mit dem Zwangsmi+el in der Praxis fast nicht umzusetzen. Die aktuelle Häufung an 
Verletzungen anlässlich von Demonstra/onen und Fussballspielen untermauert die Problem-
lage. Ein Einsatz von Gummischrot anlässlich eines Ordnungsdienstes kann den Kriterien der 
Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit nur genügen, wenn davon ausgegangen werden 
kann, dass lediglich gewaltausübende Personen von den einzelnen Projek/len getroffen 
werden. Aufgrund der bei Ordnungsdiensteinsätzen anzutreffenden Menschenmasse ist dies 
jedoch fast unmöglich umzusetzen. Da die Streuwirkung von Schrotmuni/on in der Natur der 
Sache liegt, wird auch zukünXig eine Zielanvisierung auf einzelne Personen nicht möglich sein. 
Aus diesem Grund sollte zwangsläufig darauf abgezielt werden, zukünXig Ordnungsdienst-
einsätze ohne Gummischrot durchzuführen. 
Die Praxis zeigt sich nun aber so, dass der Gebrauch von Gummischrot einen wich/gen Pfeiler 
des Ordnungsdiensteinsatzes darstellt. Die Wahrung der Distanz der Polizeieinheiten zur 
gegenüberstehenden Gruppe geniesst hohe Priorität, sodass sich Distanzmi+el gut in die 
Einsatztak/k einfügen. Auch auf Aus- und Weiterbildungsebene wird in Bezug auf Ordnungs-
diensteinsätze stark auf Distanzmi+el wie Gummischrot gesetzt. Würde kurzfris/g auf einen 
Ordnungsdienst ohne Gummischrot umgestellt, drohen Konsequenzen, welche schwierig 
abzuschätzen sind. Da mit einem Entscheid gegen den Gummischrotgebrauch ein wich/ges 
Einsatzmi+el wegfallen würde, könnte dies polizeisei/g Unsicherheiten im Umgang mit 
Gefahrensitua/onen hervorrufen, welche nicht gewollt sind und nicht tragbar erscheinen. 
Vielmehr müsste grundsätzlich der polizeiliche Umgang mit Menschenmassen und das 
Verhalten im Ordnungsdienst überdacht werden. Einzelgeschosse wie das Wuchtgeschoss SIR 
sind zwar zielgenau einsetzbar, sie bringen aber auch eine grössere Gefahr für (schwere) 
Verletzungen im Brustbereich mit sich. In Einzelsitua/onen wird es aber möglich sein, 
Wuchtgeschosse auch im Ordnungsdienst einzusetzen, bspw. bei Gewal+aten von einzelnen 
Personen. So könnten Polizeiangehörige nach wie vor aus der Ferne auf bes/mmte StraXaten 
reagieren, ohne aber umstehenden Personen zu gefährden. Je nach Ergebnis der geforderten 
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Evalua/on der verschiedenen Zwangsmi+el ist es aber auch möglich, dass sich eine Abkehr 
von der ordnungsdienstlichen Distanz-Tak/k posi/v auswirken würde. 
Schon kurzfris/g umsetzbar ist aber ein zurückhaltender Umgang mit Gummigeschossen. Bei 
der Planung und Durchführung von Ordnungsdiensteinsätzen sollten weiterhin alle 
Anstrengungen unternommen werden, um kri/sche Situa/onen, bei denen ein Zwangsmi+el-
einsatz möglich oder gar wahrscheinlich erscheint, frühzei/g zu entschärfen. Der Gebrauch 
von Gummischrot aufgrund von SperrauXrägen sollte in ZukunX gänzlich unterlassen werden, 
da in solchen Situa/onen sehr schnell ein Missverhältnis von angewandtem Mi+el und 
angestrebtem Zweck bestehen kann. Entsprechende Distanzmi+el sollten nur eingesetzt 
werden, wenn eine Gewaltabsicht klar erkennbar ist bzw. sich eine Personengruppe bereits 
gewal+ä/g verhält. 

7. Schlussbemerkungen 
Die vorliegende juris/sche Analyse konnte auf verschiedenen Ebenen aufzeigen, dass der 
derzei/ge Umgang mit dem Einsatz von Gummigeschossen im polizeilichen Ordnungsdienst 
nicht haltbar ist. Auch die Häufung von (teilweise kri/schen) Medienberichten im Jahr 2023 ist 
ein Indiz für die gesellschaXliche Relevanz des Themas. Handlungsbedarf besteht dabei an 
mehreren Stellen: Zum einen sollten klarere und einheitlichere Regelungen für den Gebrauch 
von Gummigeschossen erlassen werden, zum anderen benö/gt es zwingend ein Monitoring 
der Einsätze dieses Zwangsmi+els und der daraus resul/erenden Verletzungen. Durch daten-
basierte Vergleiche verschiedener Einsatzmi+el kann zudem dem Erfordernis der Verhältnis-
mässigkeit, d.h. der Wahl des mildesten geeigneten Mi+els, Rechnung getragen werden. Weil 
der verhältnismässige Gebrauch von Gummischrot in der Praxis a priori sehr schwierig 
erscheint, sollte die Abkehr von Schrotmuni/on das langfris/ge Ziel sein. Die Forderungen 
nach einem sofor/gen Gummischrotverbot schiesst meiner Meinung nach aber über das Ziel 
hinaus, da sich die aktuelle Einsatztak/k des Ordnungsdienstes stark an Distanzmi+eln 
orien/ert und eine derart gewich/ge Änderung nicht von heute auf morgen passieren sollte. 
Eine alterna/ve Bewäl/gung von Gefahrensitua/onen, sei es mit anderen Distanzmi+eln oder 
mit einer gänzlich angepassten Einsatztak/k, muss dafür bereits auf Aus- und Weiter-
bildungsebene implemen/ert werden. Aufgrund des vermeintlichen Fehlens von Alterna/ven 
sowie der jahrzehntelangen Erfahrung im Umgang mit Gummischrot mag diese Perspek/ve für 
Praxispersonen überraschend sein, eine wissenschaXliche und evidenzbasierte Auseinander-
setzung mit der Thema/k ist jedoch zwingend notwendig. Zwar werden Gummigeschosse in 
mehreren Ländern Westeuropas eingesetzt, doch beschränkt sich der Gebrauch in aller Regel 
auf Einzelschussmuni/on. Mit dem Verzicht auf Streumuni/on könnte auch die Schweiz die 
entsprechenden Forderungen von OHCHR und UNODC umsetzen. Ein Festhalten an der 
heu/gen Praxis wäre aus rechtsstaatlicher Sicht kaum tragbar und könnte – für viele Betroffene 
wortwörtlich – ins Auge gehen.  
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Anhang 1: B&T – Qualifica3on Test Report on 40 mm Rubber Shot 
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Anhang 2: Kantonspolizei Bern – Dienstbefehl 20009 
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Anhang 3: KKPKS – Zwischenbericht 4 Empfehlungen Werfersysteme 
 

 
 
 



 43 

 

 
 
 
 



 44 

 

 
 
 
 



 45 

 

 
 
 
 



 46 

 

 
 
 
 



 47 

 

 
 
 
 



 48 

 

 
 
 
 



 49 

 

 
 
 
 



 50 

 
Anhang 4: Transportpolizei SBB – Dienstbefehl Einsatz des Werfers Modell B&T  
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Anhang 5: Zuger Polizei – Dienstverordnung OD 
Abgedruckt ist lediglich Seite sieben, da das restliche Dokument vollständig geschwärzt 
wurde. 
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